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öffentlIche bekanntmachungen

Telefonverzeichnis Amt Löcknitz-Penkun

Name Aufgabe Telefonnummer Zimmer
Leitender Verwaltungsbeamter
Herr D. Futh Leitender Verwaltungsbeamter 039754/50-126 28
Frau A. Philipp Sekretariat, Amtsblatt 039754/50-128 28
Frau S. Juhl Lohn/Gehalt 039754/50-127 29

Frau D. Wagner Personal, Lehrausbildung, Bundesfreiwilligendienst, Wahlen,
stellv. Leitende Verwaltungsbeamtin 039754/50-139 27

Frau K. Ramscheck Poststelle, Zentrale, Archiv 039754-500 10
Haupt- und Ordnungsamt 
Frau A. Timm Leiterin Haupt- und Ordnungsamt 039754/50-113 13
Frau J. Weiß Ordnung u. Sicherheit/Stellv. OAL/Kultur 039754/50-114 19
Herr E. Schinke Ordnung u. Sicherheit, ruhender Verkehr 039754/50-205 19
Frau H. Schmidt Einwohnermeldeamt 039754/50-107 17
Herr G. Carnitz Einwohnermeldeamt 039754/50-117 17
Frau T. Lüdtke Standesamt, Fundbüro 039754/50-118 18
Frau P. Schröder-Sanow Friedhofswesen/Abfallwirtschaft/Feuerwehr 039754/50-204 12
Frau S. Radant Kindertagesstätten/Schulen 039754/50-111 12
Frau E. Köhler Wohngeld/Rundfunkgebührenbefreiung 039754/50-201 16
Frau E. Sokolowska Gewerbe 039754/50-109 11
Kämmerei
Frau J. Melech Leiterin Kämmerei 039754/50-131 31
Frau M. Becker Mitarbeiterin Planung, stellv. Kämmerin 039754/50-133 30
Frau A. Mülling Mitarbeiterin Planung 039754/50-130 30
Frau K. Dawidowicz Mitarbeiterin Planung 039754/50-144 37
Frau J. Neumann Kassenverwalterin 039754/50-134 34
Frau V. Liskow Mitarbeiterin Kasse 039754/50-136 34
Frau F. Bose Vollstreckung, Datenschutz 039754-50-137 33
Herr N. Goroncy Steuern 039754/50-119 36
Frau S. Sadurska Steuern 039754/50-132 32
Frau A. Marquardt Rechnungsprüferin 039754/50-133 35
Herr B. Lewerenz Systemadministration 039754/50-141 38
Frau V. Röwer Bilanzbuchhaltung 039754/50-135 35
Frau L. Stechow Anlagenbuchhaltung 039754/50-206 14
Frau M. Schulte Geschäftsbuchhaltung 039754/50-125 14
Bauamt
Herr K. Stahl Leiter Bauamt 039754/50-156 24
Frau G. Scherzandt Wirtschaftsförderung, stellv. Bauamtsleiterin 039754/50-155 21
Frau S. Rose Bauverwaltung, Aufgrabegenehmigungen 039754/50-150 23
Herr L. Werth Bauleitplanung 039754/50-138 26
Frau N. Spiegel
Frau K. Benning Liegenschaften, Pachtverträge, Hausnummernvergabe 039754/50-120 26

Herr P. Kühl Gebäudemanagement,Wohnungen, Versicherungen 039754/50-121 22
Herr F. Döbler Sachbearbeiter Hochbau, Bauaufsicht 039754/50-154 22
Herr J. Mißling Vergabestelle 039754/50-152 25

Öffentliche Bekanntmachungen – Anfang–

Öffnungszeiten Einwohnermeldeamt (Melde-, Pass-, Ausweis- und Fischereiwesen)
Mo. 09:00–12:00 Uhr, 13:00–15:30 Uhr, nur mit Termin
Di. 09:00–12:00 Uhr, 13:00–18:00 Uhr, ohne Termin
Mi. geschlossen
Do.  geschlossen
Fr. 09:00 Uhr–12:00 Uhr, nur mit Termin

Öffnungszeiten
Mo. 09:00–12:00 Uhr u. 13:00–15:30 Uhr
Di. 09:00–12:00 Uhr u. 13:00–18:00 Uhr
Mi. geschlossen
Do. geschlossen
Fr. 09:00–12:00 Uhr

Terminbuchung unter www.amt-loecknitz-penkun.de

Amt Löcknitz-Penkun
Fax: 039754/50-200

www.amt-loecknitz-penkun.de
E-Mail: amt@amt-lp.de
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Informationen Ihrer Kfz-Zulassungsstelle

Sie sind umgezogen oder möchten Ihr Fahrzeug abmel-
den?
Damit Sie keine weiten Wege auf sich nehmen müssen, bietet 
Ihre zuständige Meldebehörde drei Aufgaben der Zulassungs-
stelle an:

1. Adressänderungen für Einwohner, die ihren Hauptwohnsitz 
in dem eigenen Amtsbezirk haben und deren Fahrzeug im 
Zulassungsbezirk des Landkreises Vorpommern-Greifs-
wald angemeldet ist.

2. Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen für Einwohner, die 
ihren Hauptwohnsitz im Landkreis Vorpommern-Greifs-
wald haben und deren Fahrzeug im Zulassungsbezirk des 
Landkreises angemeldet ist.

3. Reservierung der vor Ort abgemeldeten amtlichen Kenn-
zeichen für längstens ein Jahr

Für alle anderen Angelegenheiten sind weiterhin die Zulas-
sungsstellen des Landkreises an folgenden Standorten zu-
ständig:

Anklam Friedländer Landstr. 21 D, 17389 Anklam
Greifswald Feldstr. 85 a, 17489 Greifswald
Pasewalk An der Kürassierkaserne 9, 17309 Pasewalk

E-Mail: zulassungsstelle@kreis-vg.de
Tel.: 03834/8760-2300

Öffnungszeiten:
Mo. 08:00–12:00 Uhr
Di. 08:00–12:00 Uhr und 13:00–17:30 Uhr
Mi. 09:00–11:00 Uhr
Do. 08:00–12:00 Uhr und 13:00–16:00 Uhr
Fr. 08:00–12:00 Uhr

Das Amt Löcknitz-Penkun und seine amtsangehörigen Ge-
meinden sind Empfänger von Sach- und Geldspenden. Ge-
mäß §44 Abs. 4 KV M-V ist jährlich ein Bericht zu erstellen, in 
welchem die Geber, die Zuwendungen und die Zuwendungs-
zwecke anzugeben sind. 
Der Bericht ist der Rechtsaufsichtsbehörde (Kommunalauf-
sicht) zu übersenden. 
Der jeweilige aktuelle Bericht ist der Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen. 

Bericht gemäß § 44 Abs. 4 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern 
über erhaltene Spenden im Jahr 2025 des Amtes Löcknitz-Penkun und 

dessen amtsangehörigen Gemeinden

Dies erfolgt entsprechend der Regelung der Hauptsatzung 
des Amtes Löcknitz-Penkun und seiner amtsangehörigen 
Gemeinden durch Auslegung. 

Die Auslegung erfolgt im Amt Löcknitz-Penkun (Zimmer 12), 
in Löcknitz, Chausseestraße 30 zu folgenden Dienstzeiten: 
montags: 09.00 Uhr–12.00 Uhr und 13.00 Uhr–15.30 Uhr 
dienstags: 09.00 Uhr–12.00 Uhr und 13.00 Uhr–18.00 Uhr 
freitags: 09.00 Uhr–12.00 Uhr

Blaue Tonne

06.03.2026 Bergholz, Caselow, Rossow, Wetzenow
11.03.2026 Boock, Dorotheenwalde, Lünsche Berge, 

Rothenklempenow, Theerofen
10.03.2026 Blankensee, Freienstein, Grünhof, Mewegen, 

Pampow, Plöwen, Remelkoppel
25.03.2026 Battinsthal, Blockshof, Büssow, Friedefeld, 

Grünz, Kirchenfeld, Neuhof, Penkun, Rade-
witz, Retzin, Sommersdorf, Wollin

11.03.2026 Grambow, Hohenholz, Kyritz, Ladenthin, 
Lebehn, Nadrensee, Neu-Grambow, Pomel-
len, Schwennenz

20.03.2026 Bismark, Gellin, Glasow, Grenzdorf, Hinter-
felde, Hohenfelde, Krackow, Linken, Ramin, 
Schmagerow, Schuckmannshöhe, Sonnen-
berg, Storkow, Streithof, Wilhelmshof

09.03.2026 Gorkow, Löcknitz

13.03.2026 Glashütte 

Gelber Sack

18.03.2026 Friedefeld, Grünz, Kirchenfeld, Neuhof, Pen-
kun, Radewitz, Sommersdorf, Wollin

19.03.2026 Battinsthal, Blockshof, Büssow, Glasow, 
Hohenholz, Krackow, Kyritz, Lebehn, Nad-
rensee, Pomellen, Retzin, Schuckmannshö-
he, Streithof, Storkow

20.03.2026 Bismark, Gellin, Grambow, Grenzdorf, Ho-
henfelde, Ladenthin, Linken, Neu-Grambow, 
Plöwen, Ramin, Schmagerow, Schwennenz, 
Sonnenberg, Wilhelmshof

04.03.2026 Blankensee, Boock, Dorotheenwalde, Frei-
enstein, Glashütte,

25.03.2026 Grünhof, Lünsche Berge, Mewegen, Pam-
pow, Rothenklempenow, Theerofen

05.03.2026,
26.03.2026

Gorkow, Löcknitz

13.03.2026 Bergholz, Rossow, Wetzenow
12.03.2026 Caselow

Abfuhrtermine – März 2026



Nr. 01-02/2026 - 5 - AmtsblAtt löcknitz-Penkun

Bekanntmachung Steuern und Kasse

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die Kämmerei des Amtes Löcknitz-Penkun teilt mit, dass die 
Veranlagung und Berechnung sowohl für Grundsteuer B als 
auch für Grundsteuer A auf der Grundlage des Festsetzungs-
bescheides vom zuständigen Finanzamt Greifswald erfolgt. 
Der Festsetzungsbescheid (Grundsteuermessbescheid) des 
Finanzamtes enthält die Angaben zum bewerteten Objekt, 
dem Steuerschuldner und die Höhe des Grundsteuermess-
betrages. Des Weiteren entfaltet der Grundsteuermessbe-
scheid seine Wirkung nur gegenüber der Person, die dort als 
Steuerschuldner benannt ist. 
Das Amt Löcknitz-Penkun ist an den Bescheid vom Finanz-
amt gebunden. Das Finanzamt versendet den Festset-
zungsbescheid sowohl an den Eigentümer als auch an die 
hebeberechtigte Gemeinde.

Eigentumswechsel
Beim Eigentumswechselverfahren beachten Sie bitte die 
Paragraphen 9-10 Grundsteuergesetz (GrStG). Gemäß § 10 
Absatz 1 GrStG ist der Steuerschuldner der Grundsteuer der-
jenige, dem der Steuergegenstand bei der Feststellung des 
Grundsteuermessbetragsbescheides zugerechnet ist. Gemäß 
§ 9 GrStG wird nach den Verhältnissen zu Beginn des Kalen-
derjahres festgesetzt.
Die Regelung hat zur Folge, dass für das Verkaufsjahr der 
alte Eigentümer des Objektes der Steuerschuldner der Grund-
steuer ist. Die Änderung des Eigentümers ist erst nach der 
Bekanntgabe eines entsprechenden Grundlagenbeschei-
des vom zuständigen Finanzamt möglich. Der Ablauf der 
Eigentumswechsel beinhaltet mehrere Schritte, die im Grund-
buchamt und dann beim Finanzamt erfolgen müssen. Eine 
Überprüfung der Sachlage hinsichtlich der Festsetzung des 
Grundsteuermessbetrages (hierzu beim Eigentumswechsel) 
ist dem Amt Löcknitz-Penkun nicht möglich, weil das Amt bzw. 
die Steuerabteilung nur die Folgebehörde ist.
Sollten Sie das Objekt im Vorjahr verkauft haben und sind trotz 
der Veräußerung veranlagt worden, bedeutet dies, dass dem 
Amt Löcknitz-Penkun der neue Festsetzungsbescheid des 
Finanzamtes nicht vorliegt. In diesem Fall muss die Forderung 
zu den in dem Bescheid angegebenen Fälligkeiten entrichtet 
werden, wenn Sie zusätzliche Kosten (z. B. Mahn- und Voll-
streckungsgebühren) vermeiden möchten. Das Amt Löcknitz-
Penkun	hat	keinen	Einfluss	auf	die	Dauer	der	Umschreibung	
beim Finanzamt.
Nach der Bekanntgabe eines neuen Grundsteuermess-
bescheides vom zuständigen Finanzamt wird dies zeitnah 
im Amt Löcknitz-Penkun bearbeitet und ggf. dadurch ent-
standenes Guthaben zurückerstattet.
Einwände wegen der Höhe des Steuermessbetrages sind 
bei dem zuständigen Finanzamt anzubringen. Des Weite-
ren weisen wir darauf hin, dass die Einlegung der jeweili-
gen Einsprüche keine aufschiebende Wirkung auf die 
festgesetzten Fälligkeiten hat.

Gesetzliche Fälligkeiten
Die im Steuerbescheid festgesetzten Fälligkeiten dürfen nicht 
geändert werden. 
Die Fälligkeiten sind gemäß § 220 Abgabenordnung aus den 
jeweiligen Einzelsteuergesetzen zu entnehmen. Somit wird 
sowohl die Grundsteuer A als auch Grundsteuer B in vier 
gesetzliche Fälligkeiten im Jahr gemäß § 29 GrStG erhoben.  
Wollen Sie den Betrag einmalig im Laufe des Jahres entrich-
ten, ist ein Antrag auf Jahreszahler schriftlich bei der Steuer-
abteilung des Amtes Löcknitz-Penkun nachzureichen. In ei-
nem solchen Fall wäre der Betrag insgesamt bis zum 01.07. 
des Jahres fällig. Der Wechsel auf Jahreszahler kann nicht im 
laufenden, sondern erst im darauffolgenden Jahr erfolgen.

Abmeldung bzw. Anmeldung der Hundesteuer und Zweit-
wohnungssteuer 
Die Fristen für die An-/Abmeldung sowohl der Hundesteuer 
als auch für die Zweitwohnungssteuer ergeben sich aus den 
jeweiligen Satzungen der Gemeinden, die auf der Webseite 
des Amtes Löcknitz-Penkun unter: www.amt-loecknitz-penkun.
de für jede Person zugänglich sind. Beachten Sie bitte eben-
falls die Voraussetzungen und die Fälligkeiten, die durch die 
entsprechende Satzung bestimmt sind. Die Hundesteuer-
marken behalten ihre Gültigkeit, bis Ihnen eine entsprechen-
de Mitteilung über die Änderung der Hundesteuermarke zu-
geht.

Kleinbetragsregelung
Wird sich der Hebesatz der jeweiligen Steuerart im Laufe des 
Jahres ändern, wird eine Nachveranlagung mit den neuen 
Hebesätzen während des Jahres erfolgen. Durch die Nach-
veranlagung entstehen Kleinbeträge, die weniger als 3,50 € 
betragen. Diese werden immer mit der nächsten Jahreshaupt-
veranlagung festgesetzt.

Lastschriftverfahren
Es wird gebeten, den Abgabenbescheid bezüglich des be-
stehenden Lastschriftverfahrens zu überprüfen. Enthält Ihr 
Abgabenbescheid einen Hinweis über das Konto, von dem 
die Forderung abgebucht wird, so ist das Lastschriftverfahren 
aktuell gespeichert.  Sollte Ihr Bescheid den Hinweis: „Bitte 
nutzen Sie die Vorteile des Bankeinzugsverfahrens und er-
teilen Sie uns ein SEPA Lastschriftmandat.“ enthalten, bitte 
reichen Sie eine neue Erklärung zum Lastschriftverfahren bei 
der Kasse des Amtes nach. Das entsprechende Formular ist 
auf der Webseite des Amtes verfügbar. Sie können die Er-
klärung persönlich bei der Kasse des Amtes zu den Sprech-
zeiten oder per Post/per E-Mail abgeben. Beachten Sie bitte, 
dass die Einrichtung der Abbuchung rechtzeitig vor dem 
Fälligkeitstermin erfolgen muss. Wird es versäumt die Erklä-
rung rechtzeitig einzureichen, hat die Kasse keine Möglichkeit 
mehr die Forderung zu den im Abgabenbescheid angegebe-
nen Fälligkeiten abzubuchen.

Ämterbereisung des Landrates
Am 09.03.2026 führt der Landrat des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Herr Michael Sack, eine Ämterbereisung 
mit	anschließender	Bürgersprechstunde	durch.	Die	Sprechstunde	für	Bürger	des	Amtsbereiches	findet	im	Burgturm	

Löcknitz in der Zeit von 16:00 bis 17:00 Uhr statt.

Ein Termin mit Angabe der Thematik ist bis spätestens 19.02.2026 bei Frau Philipp, Tel. 039754 50128, 
E-Mail: amt@amt-lp.de zu vereinbaren.

Für Einzelgespräche mit dem Landrat stehen den Bürgern max.15 Minuten zur Verfügung.
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Amt Löcknitz-Penkun

Der Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungsprü-
fungsamt haben den Jahresabschluss des Amtes Löcknitz-
Penkun zum 31. Dezember 2024 gemäß § 3a KPG geprüft. 
Das Rechnungsprüfungsamt und der Rechnungsprüfungs-
ausschuss haben das Ergebnis in ihren Prüfungsberichten 
und ihren abschließenden Prüfungsvermerken zusammen-
gefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstan-
dungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Fest-
stellung durch den Amtsausschuss entgegenstehen könnten. 

Das Vermögen beträgt
zum 31.Dezember 2024 14.447.481,73 €
Das Eigenkapital zum 
31.Dezember 2024 beträgt 1.134.384,92 €

Die Eigenkapitalquote beträgt 16,01 %
(unter Berücksichtigung der Sonderposten)

Der Höchstbetrag der Kredite 
zur Liquiditätssicherung 2024 beträgt 340.000,00 €
Die Einhaltung wurde im Haushaltsjahr 2024 beachtet.
Die Höhe des in Anspruch genommenen 
Kassenkredites beträgt zum 31.12.2024 0,00 €

Das Jahresergebnis 2024 beträgt 255.720,71 €
Die Finanzrechnung 2024 
weist einen Saldo aus von 507.157,38 €
Die liquiden Mittel betragen 
zum Bilanzstichtag 2.363.792,67 €
Die Investitionsauszahlungen betragen 17.125,18 €

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 
01.12.2025 beschlossen, dem Amtsausschuss die Feststel-
lung des Jahresabschlusses des Amtes Löcknitz-Penkun zum 
31. Dezember 2024 zu empfehlen. 

Öffentliche Bekanntmachung zum Jahresabschlusses 2024 für das Amt Löcknitz-Penkun
Die Beschlussfassung durch den Amtsausschuss Löcknitz-
Penkun erfolgte am 17.12.2025.
Beschluss Nr. 01-2025-426:
Der Amtsausschuss beschließt, den vom Rechnungsprüfungs-
ausschuss und vom Rechnungsprüfungsamt geprüften Jah-
resabschluss des Amtes Löcknitz-Penkun zum 31. Dezember 
2024 festzustellen.

Beschluss Nr. 01-2025-427:
Der Amtsausschuss beschließt, dem Amtsvorsteher für das 
Haushaltsjahr 2024 die Entlastung zu erteilen.

Der Jahresabschluss 2024 des Amtes Löcknitz-Penkun wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Der Jahresabschluss liegt mit seinen Anlagen zur Einsicht-
nahme vom Zeitpunkt der Bekanntmachung an für zehn 
Werktage in der Amtsverwaltung Löcknitz-Penkun, Chaussee-
straße 30, Kämmerei, zu den Öffnungszeiten öffentlich aus.

Löcknitz, den 18.12.2025

Müller
Amtsvorsteher

Hinweis gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vor-
pommern (KV M/V):
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der KV M/V 
enthalten oder aufgrund der KV M/V erlassen worden sind, kann nach 
Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, wenn bei der Bekanntmachung auf die Rege-
lungen dieses Absatzes hingewiesen worden ist.
Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist 
schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, 
aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber dem Amt geltend gemacht 
wird. Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntma-
chungsvorschriften kann abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht 
werden.

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV 
M-V) wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 
17.12.2025 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehör-
de folgende Haushaltssatzung erlassen:    

§ 1 – Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt auf
einen Gesamtbetrag der Erträge von  3.724.900 €
einen Gesamtbetrag der 
Aufwendungen von 4.236.800 €
ein Jahresergebnis nach Veränderung 
der Rücklagen von -511.900 €

2. im Finanzhaushalt auf
a) einen Gesamtbetrag der laufenden 
 Einzahlungen von 3.692.500 €
 einen Gesamtbetrag der laufenden 

 Auszahlungen1) von 4.174.500 €
 einen jahresbezogenen Saldo der 
 laufenden Ein- und Auszahlungen von -482.000 €

b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit von 634.000 €
 einen Gesamtbetrag der Auszahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit von 508.800 €
 einen Saldo der Ein- und Auszahlungen 
 aus der Investitionstätigkeit von 125.200 €

festgesetzt.

1) einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 2 – Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
ohne Umschuldungen

Haushaltssatzung des Amtes Löcknitz-Penkun für das Haushaltsjahr 2026
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wird festgesetzt auf 0 €

§ 3 – Verpflichtungsermächtigungen

Der	Gesamtbetrag	der	Verpflichtungsermächtigungen	
wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 – Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt 
auf  369.000 €

§ 5 – Amtsumlage

Die Amtsumlage wird auf 20,811 v. H. der Umlagegrundlagen 
festgesetzt. In den Folgejahren wird eine Neubewertung des 
Hebesatzes vorgenommen.

§ 6 – Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen 
beträgt 38,406 Vollzeitäquivalente (VZÄ).

§ 7 – Regelungen zur Deckungsfähigkeit

1. Die Aufwendungen für die bilanziellen Abschreibungen 
werden gemäß § 14 Abs.2 GemHVO-Doppik für gegen-
seitig deckungsfähig erklärt.

2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen einschließ-
lich der Aufwendungen für Personalgestellungen werden 
gemäß § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über den gesamten 
Haushalt des Amtes Löcknitz-Penkun für gegenseitig 
deckungsfähig erklärt. Analog gilt das für die hiermit im 
Zusammenhang stehenden Auszahlungen.

3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden die Ansätze für Aus-
zahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 
3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versiche-
rungserstattungen sind zweckgebunden für Aufwendun-
gen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen.

Nachrichtliche Angaben:

1.  Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 
beträgt voraussichtlich 1.892.624 €

2.  Zum Finanzhaushalt
 Der Saldo der laufenden Ein- und 
 Auszahlungen zum 31. Dezember des 

Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 1.222.426 €

3.  Zum Eigenkapital
 Der Stand des Eigenkapitals zum 
 31. Dezember des Haushaltsjahres
 beträgt voraussichtlich 388.785 €

Löcknitz, den 23.12.2025 

Müller
Amtsvorsteher

Hinweis: 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2 KV M-V der 
Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 23.12.2025 an-
gezeigt	worden.	Sie	enthält	keine	genehmigungspflichtigen	
Festsetzungen.
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsicht-
nahme vom 16.02.2026 bis 27.02.2026 während der allge-
meinen Öffnungszeiten im Amt Löcknitz-Penkun, 17321 
Löcknitz, Chausseestraße 30, im Zimmer 31 öffentlich aus.

Löcknitz, den 23.12.2025

Müller
Amtsvorsteher

Hinweis gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vor-
pommern (KV M-V):
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der KV M-V 
enthalten oder aufgrund der KV M-V erlassen worden sind, kann nach 
Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, wenn bei der Bekanntmachung auf die Rege-
lungen dieses Absatzes hingewiesen worden ist. Diese Folge tritt nicht 
ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeich-
nung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß 
ergibt, gegenüber dem Amt geltend gemacht wird. Eine Verletzung von 
Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften kann 
abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht werden

Gemeinde Boock

Satzung (Gebührensatzung) für Dienstleistungen der
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Boock

Auf der Grundlage des § 5 der Kommnunalverfassung für das 
Land Mecklenburg-Vorpommern vom 16 .05 .204 (veröffent-
licht im GVOB1.M-V 2024,3. 270 und der §§ 1,2 und 4 des 
Kommunalen Abgabengesetzes des Landes Mecklenburg-
Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 
12.April 2005 (veröffentlicht im GVOB1. M-V S.146 )sowie § 
25 Abs. 3 des Gesetzes über den Brandschutz und die Tech-
nischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für Mecklen-
burg-Vorpommern (Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz 
M-V - BrSchG)in der Fassung der Bekanntmachung vom 

21.Dezember 2015,zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 30. Juli 2024 (GVOB1. M-V S. 494), wurde durch 
die Gemeindevertretung am 16.12.2025 folgende Satzung 
beschlossen:

§ 1 Pflichtaufgaben der Feuerwehr
Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Boock, im Weiteren 
mit	„Feuerwehr“	bezeichnet,	ist	verpflichtet	
(1) bei Bränden durch Lösch- und Rettungsarbeiten Hilfe zu 

leisten und nachbarliche Löschhilfe über dem eigenen 
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§ 7 Fälligkeit der Gebühren und der Kostenerstattung
(1) Die Gebühren und die Kostenerstattung sind nach Be-

endigung des Einsatzes fällig.
 Zu erstattende Kosten und Gebühren sind nach Erhalt des 

Gebühren- bzw. Kostenbescheides fällig.
(2) Die Ausführung einer Leistung kann von der Zahlung eines 

angemessenen Vorschusses, der Vorauszahlung der Ge-
samtgebühr oder der Gewährung einer angemessenen 
Sicherheit abhängig gemacht werden.

(3) Die Gebühren- und Kostenerhebung erfolgt mittels Leis-
tungsbescheid durch das Amt Löcknitz-Penkun.

(4)	Kommt	ein	Schuldner	seiner	Pflicht	zur	Erstattung	der	Ge-
bühren und Kosten im festgelegten Zeitraum nicht nach, so 
kann der Betrag auf dem Verwaltungsvollstreckungswege 
beigebracht werden.

§ 8 Haftung und Schäden
(1) Die Feuerwehr haftet nicht für Schäden, die durch notwen-

dige Maßnahmen zur Abwendung von Gefahren für Per-
sonen und Eigentum der Betroffenen verursacht wurden. 
Der Betroffene hat die Feuerwehr von Ersatzansprüchen 
Dritter freizuhalten.

(2) Alle Verluste an Fahrzeugen oder Geräten sowie alle 
Schäden, die bei Verrichtung durch die Feuerwehr ge-
mäß § 3 entstehen oder bei der Leistung nachbarlicher 
Löschhilfe oder der Gewährung nachbarlicher Hilfeleistung 
eintreten, werden, soweit sie nicht Folge eines natürlichen 
Verschleißes	 sind,	dem	Zahlungspflichtigen	 neben	den	
Gebühren oder der Kostenerstattung durch besonderen 
Leistungsbescheid berechnet, wenn ihn ein Verschulden 
trifft.

(3) Die Feuerwehr haftet nicht für Personen- und Sach-
schäden, die durch unsachgemäße Behandlung der in 
Anspruch genommenen Geräte und Ausrüstungsgegen-
stände durch den Gebührenschuldner verursacht worden 
sind.

§ 9 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer amtlichen Bekannt-
machung in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Satzung für Dienstleistungen der Frei-
willigen Feuerwehr vom 05.10.2017 außer Kraft.

Boock, den 22.12.2025

Mißling
Bürgermeister

Gebührentarif zur Satzung für Dienstlei-
stungen der Freiwilligen Feuerwehr der Ge-

meinde Boock

1. Gebühren für Personal (je angefangene Stunde)
1.1. Einsatzleiter der Feuerwehr   25,00 € (alt 20,00 €)
1.2. Einsatzkräfte   15,00 € (alt 15,00 €)
1.3 Sicherungsposten   10,00 € (alt 10,00 €)

2. Gebühren für Fahrzeuge und Lösch - und Hilfsgeräte (je 
angefangene Stunde)

Ausrückebereich hinaus zu gewähren, soweit der eigene 
abwehrende Brandschutz gewährleistet ist;

(2) bei öffentlichen Notständen, die insbesondere durch Na-
turereignisse, Explosionen oder Unglücksfälle verursacht 
werden, Hilfe zu leisten;

(3) an der Löschwasserschau und
(4) an der nebenamtlichen Brandverhütungsschau teilzuneh-

men.

§ 2 Gebührenfreie Dienstleistungen
(1)	Der	Einsatz	der	Feuerwehr	im	Rahmen	der	Pflichtaufgaben	

ist - vorbehaltlich der Regelung des § 3 - gebührenfrei. Dies 
gilt auch für Hilfeleistungen der Feuerwehr bei Vorfällen, 
bei denen sich Menschen oder Tiere in einer Notlage be-
finden	oder	das	Eingreifen	der	Feuerwehr	im	öffentlichen	
Interesse liegt.

(2) Maßnahmen der Brandverhütung sind gebührenfrei vor-
behaltlich der Regelung in § 3.

§ 3 Gebührenpflichtige Dienstleistungen
Einsätze und Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr außerhalb 
der	Pflichtaufgaben	gemäß	§	25	Abs.2	Brandschutz	 -	 und	
Hilfeleistungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (BrSchG) 
sind	gebühren	-	und	kostenpflichtig.

§ 4 Höhe der Gebühr und der Kostenerstattung
(1) Die Höhe der Gebühr richtet sich nach dem Tarif, der als 

Anlage Bestandteil dieser Satzung ist.
(2) Für nachbarliche Löschhilfe gemäß § 2 Abs. 3 des Brand-

schutzgesetzes sind die entstehenden Kosten (Betriebs-
mittel, Sonderlöschmittel, Verdienstausfall einschließlich 
Versicherungsanteil zur Sozialversicherung sowie der 
Aufwand	für	Verpflegung	und	Erfrischung	des	Personals)	
zu erstatten, sofern sie 20,00 € übersteigen.

§ 5 Schuldner der Gebühr und der Kostenerstattung
(1) Gebührenschuldner sind

1.  Der Auftraggeber und diejenigen Personen, in deren 
Interesse die Leistung der Feuerwehr erbracht wird,

2.  in den Fällen des § 3 Abs. 2 der Veranlasser des miss-
bräuchlichen Alarms, der Brandstifter oder der Täter, 
der die Hilfeleistung verursacht hat.

(2) Bei nachbarlicher Löschhilfe oder nachbarlicher Hilfe-
leistung sind die anfordernden Gemeinden oder die Auf-
sichtsbehörde Schuldner.

(3) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner.
(4) Die Schuld bleibt bestehen, wenn die Feuerwehr nach 

Auftragserteilung oder nach ihrem Eintreffen am Einsatzort 
nicht mehr einzugreifen braucht und die Feuerwehr dies 
nicht zu vertreten hat.

§ 6 Berechnung der Gebühren
(1) Der Berechnung der Gebühren werden zugrunde gelegt,

1. für die Zeit der Abwesenheit des Personals von der Feu-
erwache (Gerätehaus, Standort), der Verdienstausfall 
zuzüglich Versicherungsanteil zur Sozialversicherung,

2. für die Zeit der Abwesenheit von Fahrzeugen, Geräten 
usw. von der Feuerwache (Gerätehaus, Standort) nach 
den Stundensätzen, bis zur Wiederherstellung der Ein-
satzbereitschaft der Feuerwehr.

3.	 Aufwendungen	 für	Verpflegung	und	Erfrischung	des	
Personals bei Einsätzen von über 3 Stunden Dauer.

(2) Als Mindestsatz wird die Gebühr für eine Stunde in Rech-
nung gestellt. Für jede weitere angefangene Stunde wird 
die Gebühr für eine Stunde erhoben.
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2.1. MAN Löschfahrzeug  24,00 € (alt 18,00 €)
2.2. MTF 19,00 €
2.2. Pressluftatmer 5,00 €
2.3. Stromerzeuger ESE604 5,00 €
2.4. Tragkraftspritze 5,00 €

3. Verbrauchtes Material (Wasser, Schaumbildner, Öle- und 
Säurebindemittel) und aufgrund des Einsatzes unbrauch-

bargewordene Geräte werden entsprechend dem Wieder-
beschaffungswert berechnet.

4. Bei böswilliger bzw. mutwilliger Fehlalarmierung wird eine 
Gebühr von 500,00 Euro vom Verursacher erhoben.

* Beim Einsatz von Ersatzfahrzeugen bzw. neu angeschafften
Fahrzeugen werden die hier festgelegten Gebührensätze
entsprechend in Ansatz gebracht.

Gemeinde Grambow

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss 
der Gemeinde Grambow zum 31. Dezember 2023 gemäß § 
3a KPG geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das 
Ergebnis in seinem abschließenden Prüfungsvermerk zusam-
mengefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk erteilt. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstan-
dungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Fest-
stellung durch die Gemeindevertretung entgegenstehen 
könnten.

Das Vermögen beträgt 
zum 31. Dezember 2023 5.845.811,48 €
Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2023 94,51 %
(unter Berücksichtigung der Sonderposten)
Die Gemeinde ist zum Bilanzstichtag nicht überschuldet.

Der Höchstbetrag der Kredite
zur Liquiditätssicherung 2023 beträgt 500.000,00 €
Der in Anspruch genommene 
Kassenkredit beträgt 0,00 €

Das Jahresergebnis vor Veränderung 
der Rücklagen 2023 beträgt -120.520,05 €

Das Jahresergebnis nach Veränderung 
der Rücklagen 2023 beträgt -76.407,29 €
das mit dem negativen Vortrag aus 
Vorjahren in Höhe von -112.984,87 € 
verrechnet, einen negativen Saldo 
in Höhe von -189.392,16 €
ergibt.

Im Haushaltsjahr ist kein Haushaltsausgleich in der Ergebnis-
rechnung gegeben.

Die Finanzrechnung weist 2023 einen jahresbezogenen Saldo 
der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Tilgung 
aus in Höhe von -10.549,11 €

Nach Verrechnung der planmäßigen Tilgung 
für Investitionskredite in Höhe von -13.732,66 €
verbleibt ein Saldo in Höhe von -24.281,77 €
der mit dem Vortrag aus Vorjahren
in Höhe von  279.433,96 €
verrechnet werden muss und einen 
positiven Saldo in Höhe von 255.152,19 €
ergibt.

Im Haushaltsjahr ist ein Haushaltsausgleich in der Finanz-
rechnung gegeben.

Die Investitionsauszahlungen betragen
in 2023 398.820,00 €
Sie	sind	durch	Investitionseinzahlungen	finanziert.

Investitionseinzahlungen erfolgten in Höhe von  629.197,18 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit  230.377,18 €

Nach Verrechnungen mit dem Vortrag 
aus Vorjahren in Höhe von  29.968,73 €
verbleibt ein Saldo in Höhe von  260.345,91 €
Der Saldo der durchlaufenden Gelder beträgt 280,59 €

Die liquiden Mittel haben insgesamt 
zugenommen um  206.212,62 €
Sie betragen per 31.12.2023  515.778,69 € 

Die Gemeinde Grambow hat die Fortschreibung des Haus-
haltssicherungskonzepts am 12.09.2023 beschlossen.
Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine 
Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die 
Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung von Be-
deutung sind.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 
01.12.2025 beschlossen, der Gemeindevertretung die Fest-
stellung des Jahresabschlusses der Gemeinde Grambow zum 
31. Dezember 2023 zu empfehlen. 
Die Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Gram-
bow erfolgte am 02.12.2025.

Beschluss Nr. 09-2025-695:
Die Gemeindevertretung Grambow beschließt gemäß § 60 
Abs. 5 Satz 1 KV M-V, den vom Rechnungsprüfungsausschuss 
geprüften Jahresabschluss der Gemeinde Grambow zum 31. 
Dezember 2023 festzustellen.

Beschluss Nr. 09-2025-696
Die Gemeindevertretung Grambow beschließt gemäß § 60 
Abs. 5 Satz 2 KV M-V, dem Bürgermeister für das Haushalts-
jahr 2023 die Entlastung zu erteilen.

Der Jahresabschluss 2023 der Gemeinde Grambow wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Jahresabschluss liegt 
mit seinen Anlagen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der 
Bekanntmachung an für zehn Werktage in der Amtsverwaltung 

Öffentliche Bekanntmachung zum Jahresabschluss 2023 für die Gemeinde Grambow



AmtsblAtt löcknitz-Penkun - 10 - Nr. 01-02/2026

Löcknitz-Penkun, Chausseestraße 30, Kämmerei, zu den 
Öffnungszeiten öffentlich aus.

Grambow, den 03.12.2025

Mirko Ehmke
Bürgermeister

Hinweis gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vor-
pommern (KV M/V):
Ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der KV M/V 
enthalten oder aufgrund der KV M/V erlassen worden sind, kann nach 
Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, wenn bei der Bekanntmachung auf die Rege-
lungen dieses Absatzes hingewiesen worden ist.
Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist 
schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, 
aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber dem Amt geltend gemacht 
wird. Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntma-
chungsvorschriften kann abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht 
werden.

Gemeinde Krackow

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Krackow hat in öf-
fentlicher Sitzung am 04.03.2025 für den in anliegender Über-
sichtskarte gekennzeichneten Geltungsbereich die Aufstel-
lung des Bebauungsplan Nr. 8 „Agri-PV südlich Hohenholz“ 
beschlossen. Der Beschluss der Aufstellung des Bebauungs-
plans wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 10.04.2025 im 
Amtsblatt Nr. 04 bekannt gemacht.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist der 
als Anlage beigefügten Übersichtskarte zu entnehmen. Er 
beläuft sich auf eine Größe von ca. 102,5 Hektar die Flurstücke 
20, 21 und 22 der Flur 107 in der Gemarkung Krackow.
Planungsziel ist die Festsetzung eines sonstigen Sonderge-
bietes „Agri-Photovoltaik“ gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO. Damit 
soll die planungsrechtliche Vorbereitung der Bebauung der 
betreffenden Flächen mit einer Agri-Photovoltaikanlage und 
den dafür notwendigen Nebenanlagen und Erschließungs-
fl	ächen	geschaffen	werden.	Mit	der	beschlossenen	Bebau-
ungsplanung gewährleistet die Gemeinde eine vor allem 
geordnete und nachhaltige energie- und klimapolitische 
Entwicklung im Gemeindegebiet und trägt damit dazu bei, 
eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen 
Lebensgrundlagen zu schützen und fortzuentwickeln. Die 
Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung ist 
somit gewährleistet.
Die gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erforderliche frühzeitige Unter-
richtung der Öffentlichkeit soll in Form einer Veröffentlichung 
im Internet durchgeführt werden.
Der Vorentwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) mit den textlichen Festsetzungen (Teil 
B) und der Begründung, Stand Dezember 2025, wird gemäß 
§ 3 Abs. 1 BauGB zu jedermanns Einsicht in der Zeit

vom 11.02.2026 bis einschließlich 13.03.2026
im Internet über das Bau- und Planungsportal M-V unter 
https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene sowie auf der 
Internetseite des Amtes Löcknitz-Penkun unter dem Pfad 
https://www.amt-loecknitz-penkun.de/ALP/Oeffentlichkeitsbe-
teiligung/krackow.php veröffentlicht.
Darüber hinaus ist die Einsichtnahme im Amt Löcknitz-Penkun, 
Chausseestraße 30, 17321 Löcknitz während folgender 
Dienststunden möglich:

Montag 08:00 Uhr–12:00 Uhr und 13:00 Uhr–15:30 Uhr
Dienstag 08:00 Uhr–12:00 Uhr und 13:00 Uhr–18:00 Uhr
Mittwoch 08:00 Uhr–12:00 Uhr und 13:00 Uh –14:30 Uhr

– Amtliche Bekanntmachung –
Betreff: Bebauungsplan Nr. 8 „Agri-PV südlich Hohenholz“ der Gemeinde Krackow

hier: Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Donnerstag 08:00 Uhr–12:00 Uhr und 13:00 Uhr–14:30 Uhr
Freitag 08:00 Uhr–12:00 Uhr

Während des Veröffentlichungszeitraumes können von jeder-
mann Bedenken und Anregungen zum Vorentwurf des Be-
bauungsplanes der Gemeinde Krackow elektronisch an 
l.werth@amt-lp.de und alternativ schriftlich oder zur Nieder-
schrift vorgebracht werden. Das Anhörungsergebnis wird in 
die	weitere	Planung	einfl	ießen.	Es	wird	daraufhin	gewiesen,	
dass nicht innerhalb der Veröffentlichungsfrist abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben können.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage des § 3 BauGB i. V. m. Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO 
und dem DSG M-V. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Ab-
sender abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Er-
gebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie 
bitte	dem	Formblatt	„Informationspfl	ichten	bei	der	Erhebung	
von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach 
BauGB (Art. 13 DSGVO), welches ebenfalls veröffentlicht wird.
Im Zusammenhang mit dem Datenschutz weist die Gemeinde 
Krackow ausdrücklich darauf hin, dass ein Bauleitplanver-
fahren ein öffentliches Verfahren ist und daher in der Regel 
alle dazu eingehenden Stellungnahmen in öffentlichen Sitzun-
gen beraten und entschieden werden. Soll eine Stellungnah-
me anonym behandelt werden, ist dies auf derselben ein-
deutig zu vermerken. 

Hinweis zur Bereitstellung von Informationen im Internet
Diese Bekanntmachung wurde in der Zeit vom 10.02.2026 bis zum 
20.03.2026 im Bau- und Planungsportal M-V (https://bplan.geodaten-mv.
de/Bauleitplaene) sowie auf der Internetseite des Amtes Löcknitz-Penkun 
(https://www.amt-loecknitz-penkun.de/ALP/Oeffentlichkeitsbeteiligung/
krackow.php) veröffentlicht.

Krackow, den    

Gerd Sauder
Bürgermeister

Anlage: Übersichtskarte mit Darstellung des Geltungsbereiches
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Gemeinde Löcknitz

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 12 „Am Wiesen-
grund II“ der Gemeinde Löcknitz wurde am 09.12.2025 durch 
die Gemeindevertretung Löcknitz als Satzung beschlossen 
und die Begründung gebilligt.

Das ca. 0,2 ha große Gebiet umfasst das Flurstücke 328/3 
(teilweise), 329/4, 486 (teilweise), 
487/2, 487/3 (teilweise) und 488/4 der Flur 1 Gemarkung 
Löcknitz. Der Planbereich liegt am südlichen Ortsrand von 
Löcknitz westlich des Löcknitzer Sees.

Das Plangebiet wird wie folgt umgrenzt:

Im	Norden:		 durch	Freiflächen	 von	Wohngrundstücken		
  (Am See 4 und 5) und einem Reitplatz 
  (Flurstücke 328/3, 329/3 und 330),
im	Osten:		 durch	Freiflächen	 von	Wohngrundstücken		
  (Am See 1a) und Grünanlage (Flurstück 
  326,487/4 und 488/6)
im Süden:  durch landwirtschaftliche Flächen, Gehölze, 
  Badeanstalt und Grünanlage (Flurstücke 
  487/3 und 488/6) und
im Westen:  durch einen öffentlichen Weg und Gehölze 
  (Flurstück 486).

und ist im folgenden Kartenausschnitt dargestellt:

Bekanntmachung der Gemeinde Löcknitz
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 12 „Am Wiesengrund II“

der Gemeinde Löcknitz

Der beschlossene vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 12 
„Am Wiesengrund II““ wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
bekannt gemacht. Der Bebauungsplan tritt mit Ablauf des 
10.02.2026 in Kraft. Jedermann kann den Bebauungsplan 
und die Begründung mit ihren Anlagen sowie die zusammen-
fassende Erklärung dazu von diesem Tag an im Amt Löck-
nitz-Penkun in 17321 Löcknitz, Chausseestraße 30, zu den 
Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr einsehen und über 
den Inhalt Auskunft verlangen.
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 2 BauGB be-
zeichneten Vorschriften werden unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. 
Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beacht-
lichen Mängel des Abwägungsvorgangs. Dabei ist der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen soll, darzulegen (§ 215 
abs. 1 BauGB).
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 
4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche für Eingriffe durch diesen Bebau-
ungsplan in eine bisher zulässige Nutzung und über das Er-
löschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

Nach § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V kann ein Ver-
stoß gegen Verfahrens- oder Formvorschriften, die in der 
Kommunalverfassung erlassen worden sind, nach Ablauf 
eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung dieser 
Satzung nicht mehr geltend gemacht werden. Dies gilt nicht, 
wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter 
Bezeichnung der verletzten Vorschrift und Tatsache, aus der 
sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht wird. Eine Verletzung der Anzeige-, Genehmigungs- 
oder	Bekanntmachungspflicht	kann	abweichend	von	Satz	1	
stets geltend gemacht werden.

Löcknitz, den 12.01.2026

Detlef Ebert
Bürgermeister
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Gemeinde Rothenklempenow

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg- 
Vorpommern (KV M-V) vom 23.07.2019 und § 50 des Straßen- 
und Wegegesetzes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG M-V) 
vom 07.Juni 2017 wird nach Beschlussfassung durch die 
Gemeindevertretung Rothenklempenow am 11.11.2025 fol-
gende Satzung erlassen:

§ 1 Reinigungspflichtige Straßen

(1) Die in geschlossener Ortslage gelegenen öffentlichen 
Straßen sind zu reinigen. Einzelne außerhalb der ge-
schlossenen Ortslage gelegene Straßen oder Straßenteile 
sind	 in	die	Reinigungspflicht	 einzubeziehen,	 soweit	 die	
anliegenden Grundstücke in geschlossener und offener 
Bauweise zusammenhängend bebaut sind.

 In die Straßenreinigung mit einbezogen werden die Straßen 
lt. Anlage.

 Öffentliche Straßen sind solche, die dem öffentlichen 
Verkehr nach dem Straßen-und Wegegesetz oder dem 
Bundesfernstraßengesetz dienen.

(2) Zu den öffentlichen Straßen gehören nach § 2 StrWG M-V 
u.a. der Straßenkörper, die Sommerwege, Trenn-, Rand-, 
Seiten -und Sicherheitsstreifen, Haltebuchten für den Li-
nienverkehr sowie Geh-und Radwege.

(3)	Reinigungspflichtig	ist	die	Gemeinde	Rothenklempenow.	
Sie	reinigt	die	Straßen,	soweit	die	Reinigungspflicht	nicht	
nach der Maßgabe der §§ 3 und 5 übertragen wird.

§ 2 Übertragung der Reinigungspflicht

(1) Die Reinigung folgender Straßenteile wird auf die Eigen-
tümer der anliegenden Grundstücke übertragen:
a) Gehwege einschließlich der gleichzeitig als Radweg 

ausgewiesenen Gehwege, der durch Kraftfahrzeuge 
mitbenutzt werden darf

b) Radwege, Trenn-, Baum- und Parkstreifen sowie sons-
tige zwischen dem anliegenden Grundstück und der 
Fahrbahn gelegene Teil des Straßenkörpers

(2) Zusätzlich zu den in Nummer 1 genannten Die halbe Breite 
von verkehrsberuhigten Straßen,
a) Die Hälfte der Fahrbahn einschließlich Fahrbahnrinnen 

und Bordsteinkanten.
 Verkehrsberuhigte Straßen im Sinne dieser Satzung 

sind solche, die nach der Straßenverkehrsordnung 
besonders gekennzeichnet sind.

(3)	Anstelle	des	Eigentümers	trifft	die	Reinigungspflicht
1) Den Erbbauberechtigten,
2) Den Nießbraucher, sofern er das gesamte Grundstück 

selbst nutzt,
3) Den dinglich Wohnberechtigten, sofern ihm das ganze 

Wohngebäude zur Nutzung überlassen ist.
(4)	Ist	der	Reinigungspflichtige	nicht	in	der	Lage,	seine	Pflicht	

persönlich zu erfüllen, so hat er eine geeignete Person mit 
der Reinigung zu beauftragen.

(5)	Auf	 Antrag	 des	Reinigungspflichtigen	 kann	 ein	Dritter	
durch schriftliche Erklärung gegenüber der Gemeinde 
Rothenklempenow mit deren Zustimmung die Reinigungs-
pflicht	an	seiner	Stelle	übernehmen.	Die	Zustimmung	ist	
jederzeit	widerruflich	und	nur	solange	wirksam,	wie	eine	

ausreichende	Haftpflichtversicherung	für	den	Dritten	be-
steht und nachgewiesen ist.

(6) Eine zusätzliche Reinigung durch die Gemeinde befreit 
die	Reinigungspflichtigen	nicht	von	ihren	Pflichten.

§ 3 Art und Umfang der Reinigungspflicht

(1)	Die	Reinigungspflicht	 umfasst	 die	 Säuberung	der	 in	 §	
2 genannten Straßenteile einschließlich der Beseitigung 
von	Abfällen,	Laub	und	Hundekot.	Rasenflächen	sind	zu	
mähen. Wildwachsende Kräuter sind zu entfernen, wenn 
dadurch der Straßenverkehr behindert, die nutzbare Breite 
von Geh- und Radwegen eingeschränkt wird oder wenn 
die Kräuter die Straßenbelege schädigen.

(2) Herbizide oder andere chemische Mittel dürfen bei der 
Wildkräuterbeseitigung in Straßenbereichen nicht einge-
setzt werden. Als Straßenrandbereich gelten alle zwischen 
dem anliegenden Grundstück und der Fahrbahn gelege-
nen Flächen.

(3) Grundsätzlich sind die Straßenteile einmal wöchentlich 
zu reinigen. Art und Umfang der Reinigung richten sich 
im Übrigen nach dem Grad der Verschmutzung und den 
Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. 
Kehrlicht und sonstiger Unrat dürfen nicht auf Straßen und 
Straßenteilen abgelagert werden. Autowracks, nicht mehr 
fahrbereite Krafträder, Mopeds, Fahrräder oder sonstige 
unbrauchbare Maschinen- oder Geräteteile dürfen nicht 
auf Straßen oder Straßenteilen abgestellt werden.

§ 4 Übertragung der Verpflichtung zur Schnee- und  
Glättebeseitigung

(1) Die Schnee- und Glättebeseitigung folgender Straßenteile 
wird auf die Eigentümer der anliegenden Grundstücke aus- 
genommen die Reinigungsklassen O und 2 übertragen.
1) Gehwege einschließlich der gleichzeitig als Radweg 

gekennzeichneten Gehwege sowie Verbindungs- und 
Treppenwege. Als Gehweg gilt auch ein begehbarer 
Seitenstreifen oder ein für die Bedürfnisse des Fuß-
gängerverkehrs erforderlicher Streifen der Fahrbahn, 
wenn auf keiner Straßenseite ein Gehweg besonders 
abgegrenzt ist,

2) Die halbe Breite verkehrsberuhigter Straßen.
(2) Die Schnee- und Glättebeseitigung ist wie folgt durchzu-

führen:
1) Gehwege einschließlich der gleichzeitig als Radwege 

ausgewiesenen Gehwege sind in einer für den Fuß-
gängerverkehr erforderlichen Breite von Schnee frei-
zuhalten und bei Glätte mit abstumpfenden Mitteln, 
jedoch nicht mit Salz, zu streuen. Das gilt auch für 
Straßenkreuzungen und Straßeneinmündungen, für die 
Teile von Fußgängerüberwegen, auf denen Schnee und 
Glätte vom Gehweg aus beseitigt werden können.

2) Im Bereich von Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel 
ist die Schnee- und Glättebeseitigung bis zur Bord-
steinkante vorzunehmen, so dass die Fußgänger die 
Verkehrsmittel vom Gehweg aus ohne Gefährdung 
durch Schnee und Eis erreichen und verlassen können, 
Ausgenommen	von	der	Verpflichtung	der	Schnee-	und	
Glättebeseitigung sind alle Fahrgastunterstände und 
diejenigen Haltestellen, die sich nicht auf dem Gehweg 
befinden.

Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Rothenklempenow
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3) Schnee ist in der Zeit von 8.00 bis 20.00 Uhr unver-
züglich nach beendeten Schneefall, nach 20.00 Uhr 
gefallener Schnee bis 08.00 Uhr des folgenden Tages 
zu entfernen. Auf mit Sand, Kies oder Schlacke be-
festigten Gehwegen sind die Schneemengen, die den 
Fußgängerverkehr behindern, unter Schonung der 
Gehwegflächen	zu	entfernen.

4) Glätte ist in der Zeit von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr un-
verzüglich nach ihrem Entstehen, nach 20.00 Uhr ent-
standene Glätte bis 8.00 Uhr des folgenden Tages zu 
beseitigen. Es sollen nur abstumpfende Stoffe verwen-
det werden. Auftauende Mittel dürfen nicht eingesetzt 
werden.

5) Schnee und Eis sind auf dem an die Fahrbahn angren-
zenden Drittel des Gehweges oder des Seitenstreifens, 
wo dieses möglich ist, auf dem Fahrbahnrand zu lagern. 
Auf Gehwegen oder Fahrbahnen kann die Ablagerung 
auf	dem	an	das	Grundstück	des	Reinigungspflichtigen	
angrenzenden Teil des Gehweges erfolgen. Der Fahr- 
und Fußgängerverkehr darf nicht gefährdet werden. 
Rinnsteine, Einläufe in Entwässerungsanlagen und dem 
Feuerlöschwesen dienende Wasseranschlüsse sind 
freizuhalten. Von anliegenden Grundstücken dürfen 
Schnee und Eis nicht auf die Straße geschafft werden

(3) § 3 Abs. 2 bis 5 gelten für die Schnee- und Glättebeseiti-
gung entsprechend.

§ 5 Außergewöhnliche Verunreinigung von Straßen

1) Wer eine öffentliche Straße über das übliche Maß hinaus 
verunreinigt, hat gemäß § 49 des Straßen und Wegegeset-
zes (StrWG M-V) die Verunreinigung ohne Aufforderung 
und ohne schuldhaftes Verzögern zu beseitigen. Anderen-
falls kann die Gemeinde die Verunreinigung auf Kosten 
des Verursachers beseitigen. Unberührt bleibt die Ver-
pflichtung	des	Reinigungspflichtigen,	die	Verunreinigung	
zu beseitigen, soweit dies zumutbar ist.

2) Absatz 1 gilt auch für Verunreinigung durch Hundekot.

§ 6 Grundstücksbegriff

1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf 
die Grundbuchbezeichnung jeder zusammenhängende 
Grundbesitz, der eine wirtschaftliche Einheit nach den 
steuerrechtlichen Bestimmungen (Grundsteuergesetz, 
Bewertungsgesetz) bildet oder bilden würde, wenn das 
Grundstück nicht von der Steuer befreit wäre.

2) Liegt Wohnungseigentum oder Teileigentum vor, so ist der 
katasterliche Grundstücksbegriff maßgebend.

3) Als anliegende Grundstücke im Sinne dieser Satzung 
gelten auch die Grundstücke, die vom Gehweg oder von 
der Fahrbahn durch Gräben, Böschungen, Mauern, Trenn-, 
Rand-, Seiten - und Sicherheitsstreifen oder in ähnlicher 
Weise getrennt sind, unabhängig davon, ob sie mit der Vor-
der- bzw. hinter- oder der Seitenfront an der Straße liegen. 
Als anliegendes Grundstück gilt auch ein Grundstück, das 
von der Straße durch eine im Eigentum der Gemeinde oder 
des Trägers der Straßenbaulast stehende, nicht genutzte 
unbebaute Fläche getrennt ist, wenn es unmittelbar durch 
die Straße wirtschaftlich oder verkehrsmäßig genutzt wer-
den kann oder wenn von dem Grundstück eine konkrete, 
nicht unerhebliche Verschmutzung der Straße ausgeht. In 
Industrie- und Gewerbegebieten gelten als nicht genutzte 
unbebaute Flächen auch Gleiskörper von Industrie- und 
Hafenbahnen.

 

§ 7 Ordnungswidrigkeiten

Wer	vorsätzlich	oder	fahrlässig	seine	Reinigungspflicht	bzw.	
seiner	Pflicht	zur	Schnee-	und	Glättebeseitigung	nach	dieser	
Satzung nicht nachkommt, insbesondere wer die in §§ 2 und 
5	genannten	Straßenflächen	nicht	im	erforderlichen	Umfang	
oder in der erforderlichen Art und Weise oder zur erforderli-
chen Zeit reinigt, vom Schnee räumt und mit geeigneten 
abstumpfenden	Mitteln	streut	und	wer	seine	Reinigungspflicht	
nach § 6 in Verbindung mit § 50 StrWG M-V verletzt, handelt 
ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 61 
StrWG M-V mit einer Geldbuße geahndet werden.

§ 8 Inkrafttreten
Die Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 24.07.2023 
außer Kraft.

Rothenklempenow, den 28.11.2025

Schulze
Bürgermeister

Anlage 1

§ 1 Absatz 1

Straßen oder Straßenteile, die nicht in geschlossener und 
offener Bauweise zusammenhängend bebaut sind

Glashütte
Lindenstraße 1,13, 25, 26 
Breite Straße 6a 
Hüttenweg 5

Grünhof
Grünhof (L283) 1 - 14
Theerofenweg 1,2

Mewegen
Remelkoppel 1-6
Pampower Straße 1-3
Holzenberg 1- 9
Plöwener Weg 2- 4 
Gartenanlage Plöwener Weg 
Am Waldrand 1-9
Am Sportplatz 9,10
Rothenklempenower Straße 10
Heuweg 18 - 21

Rothenklempenow
Vorwerkweg 1,2
Dorfstraße 1, 2, 2a, 60
Lünschen Berge 1-3

Dorotheenwalde
Dorotheenwalde 1-9
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1. an Religionsgesellschaften,
2.  hinsichtlich eines Alters- oder Ehejubiläums,
3.  an Parteien, Wählergruppen und andere Träger von 

Wahlvorschlägen,
4.  an Adressbuchverlage und
5.  an das Bundesamt für Personalmanagement der Bun-

deswehr.

Jeder Einwohner des Amtes Löcknitz-Penkun hat das Recht, 
gegen die oben genannten Datenübermittlungen aus dem 
Melderegister Widerspruch einzulegen und damit die Über-
mittlung zu unterbinden.
Bitte entnehmen Sie die Erläuterungen zu den jeweiligen 
Datenübermittlungen den nachfolgenden Erklärungen:

Zu 1. Religionsgesellschaften
§ 42 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes (BMG) vom 3. Mai 
2013 (BGBI. 1 S. 1084), das zuletzt durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 28. März 2021 (BGBI. 1 S. 591) geändert worden 
ist, sieht regelmäßige Datenübermittlungen ihrer Mitglieder 
an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften vor.
Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft Familienangehörige, die nicht derselben oder keiner 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf 
die Meldebehörde von diesen Familienangehörigen nach § 
42 Absatz 2 BMG folgende Daten übermitteln:

1.  Vor- und Familiennamen,
2.  Geburtsdatum und Geburtsort,
3.  Geschlecht,
4.  Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religions-

gesellschaft,
5.  derzeitige Anschriften und letzte frühere Anschrift,
6.  Auskunftssperren nach § 51 BMG und bedingte Sperrver-

merke nach § 52 BMG sowie
7.  Sterbedatum.

Familienangehörige im Sinne des Bundesmeldegesetzes sind 
der Ehegatte oder Lebenspartner, minderjährige Kinder und 
die Eltern von minderjährigen Kindern (§ 42 Absatz 3 Satz 1 
BMG).

Der betroffene Familienangehörige, also nicht das Kir-
chenmitglied selbst, kann gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG 
der Übermittlung seiner Daten widersprechen.

Zu 2. Alters- oder Ehejubiläum
Die Meldebehörde darf auf Grund von § 50 Absatz 2 Satz 1 
des Bundesmeldegesetzes (BMG) vom 3. Mai 2013 (BGBI. 1 
S. 1084), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28. 
März 2021 (BGBI. 1 S. 591) geändert worden ist, eine auf 
folgende Daten beschränkte Auskunft erteilen:

1.  Familienname,
2.  Vornamen,
3.  Doktorgrad,
4.  Anschrift sowie
5.  Datum und Art des Jubiläums.

Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere 
Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Ge-
burtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehe-
jubiläum (§ 50 Absatz 2 Satz 2 BMG).

Öffentliche Bekanntmachung über das Widerspruchsrecht gegen Datenübermittlungen

Diese Daten werden auf Verlangen ausschließlich an Mandats-
träger, Presse oder Rundfunk übermittelt.
Entsprechend § 50 Absatz 5 Satz 1 BMG hat die betroffe-
ne Person das Recht, dieser Datenübermittlung zu wider-
sprechen.

Zu 3. Parteien und Wählergruppen
Gemäß § 50 Absatz 1 Satz 1 des Bundesmeldegesetzes 
(BMG) vom 3. Mai 2013 (BGBI. 1 S. 1084), das zuletzt durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 28. März 2021 (BGBI. 1 S. 591) 
geändert worden ist, darf die Meldebehörde Parteien, Wähler-
gruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zu-
sammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher
und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstim-
mung vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Meldere-
gister über die in § 44 Absatz 1 Satz 1 BMG bezeichneten 
Daten von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, soweit für 
deren Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend ist.
Nach § 44 Absatz 1 Satz 1 BMG beinhaltet die sogenannte 
einfache Melderegisterauskunft hinsichtlich von Wahlen fol-
gende Daten:

1.  Familienname,
2.  Vornamen unter Kennzeichnung des gebräuchlichen Vor-

namens,
3.  Doktorgrad und
4.  derzeitige Anschriften.

Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen laut § 50 Ab-
satz 1 Satz 2 BMG nicht mitgeteilt werden.
Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf 
diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung 
verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl 
oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten (§ 50 Absatz 
1 Satz 3 BMG).
Entsprechend § 50 Absatz 5 Satz 1 BMG hat die betroffe-
ne Person das Recht, dieser Datenübermittlung zu wider-
sprechen.

Zu 4. Adressbuchverlage
Die Meldebehörde darf laut § 50 Absatz 3 Satz 1 des Bundes-
meldegesetzes (BMG) vom 3. Mai 2013 (BGBI. 1 S. 1084), 
das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28. März 2021 
(BGBI. 1 S. 591) geändert worden ist, Adressbuchverlagen 
zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
Auskunft erteilen über:

1.  Familienname,
2.  Vornamen,
3.  Doktorgrad
4.  derzeitige Anschriften.

Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von 
Adressbüchern (Adressverzeichnisse in Buchform) verwendet 
werden (§ 50 Absatz 3 Satz 2 BMG).
Der Gesetzgeber beschränkt sich hier auf drucktechnische 
Erzeugnisse.
Demzufolge wären eine Speicherung und der Vertrieb auf 
elektronischen Datenträgern unzulässig.
Entsprechend § 50 Absatz 5 Satz 1 BMG hat die betroffe-
ne Person das Recht, dieser Datenübermittlung zu wider-
sprechen. 
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Zu 5. Bundesamt für Personalmanagement der Bundes-
wehr
Nach § 58c Absatz 1 Satz 1 des Soldatengesetzes (SG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Mai 2005 (BGBI. 
1 S. 1482), das zuletzt durch Artikel 188 der Verordnung vom 
19. Juni 2020 (BGBI. 1 S. 1328) geändert worden ist, über-
mitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für das Personal-
management der Bundeswehr zum Zweck der Übersendung
von Informationsmaterial jährlich bis zum 31. März folgende 
Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im 
nächsten Jahr volljährig werden:

1.  Familienname,
2.  Vornamen,
3.  gegenwärtige Anschrift.

Die Datenübermittlung unterbleibt, wenn die betroffene Person 
ihr nach § 36 Absatz 2 Bundesmeldegesetz (BMG} wider-
spricht.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der entsprechende 
Widerspruch an keine Voraussetzungen gebunden ist, braucht 
nicht begründet zu werden und ist beim

 Amt Löcknitz-Penkun
 Der Amtsvorsteher
 Einwohnermeldeamt
 Chausseestraße 30
 17321 Löcknitz

einzulegen.

Er gilt bis zu einer gegenteiligen Erklärung gegenüber der 
Meldebehörde unbefristet.

Information des Amtes Löcknitz - Penkun
Informacje z Urzędu Powiatowego w Löcknitz-Penkun

Altkleidersammlungen wurden im Amtsbereich vor allem vom 
DRK und gewerblichen Sammlern vorgenommen. Nur gut 
erhaltene, saubere Kleidung sollte gespendet werden. 
Kaputte, nasse und verschmutzte Textilien gehören in den 
Restmüll.
Derzeit zeigt sich, dass überquellende und vermüllte Altklei-
dercontainer sich in den Gemeinden des Amtes zum Ärgernis 
entwickeln. Das DRK hat bereits seine Container abgezogen.
Die gewerblichen Sammler sind seit Monaten nicht in der 
Lage aufgrund des hohen Aufkommens, die Leerung der 
Container sicherzustellen.
 Die Kosten für Sortierung und Entsorgung sind lt. Info sehr 
stark gestiegen, da die Container zunehmend mit ungeeig-
neten Materialien wie Restmüll, Sperrmüll und sogar Lebens-
mitteln befüllt würden. Diese Fehlbefüllungen hätten einen 
großen Teil der gesammelten Kleidung unbrauchbar gemacht 
und zusätzliche Entsorgungskosten verursacht. 
Des Weiteren haben sich die Absatzmärkte für gebrauchte 
Kleidung stark verändert. Die Märkte in Osteuropa und Afrika 
seien weitgehend weggebrochen und die Qualität der Klei-
dung habe durch den Trend zu „Ultra Fast Fashion“ deutlich 
abgenommen.
Sie können derzeit die Altkleider in die dafür vorgesehenen 
Container noch entsorgen, soweit sie noch vorhanden sind. 
Legen Sie keine Kleidersäcke außerhalb der Container. 
Es wird davon ausgegangen, dass die Containerplätze in 
nächster Zeit beräumt werden.
Altkleider können weiterhin kostenlos auf den Wertstoffhöfen 
des Landkreises Vorpommern-Greifswald entsorgt werden. 
Eine Übersicht der Wertstoffhöfe mit allen dazugehörigen 
Informationen	finden	Sie	auf	der	 Internetseite	 (https://www.
vevg-karlsburg.de/wertstoffhoefe.html).

Tragen Sie mit dazu bei, dass die amtsangehörigen Gemein-
den sauber werden und bleiben.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Verständnis.

Standorte Sammelbehälter Altkleider
Lokalizacje pojemników na zużytą odzież

Zbiórki	 używanej	 odzieży	 w	 powiecie	 prowadzone	 były	
głównie	przez	Niemiecki	Czerwony	Krzyż	 (DRK)	oraz	firmy	
zbierające	odzież	 komercyjną.	Należy	oddawać	wyłącznie	
czystą	i	dobrze	utrzymaną	odzież.
Podarte,	mokre	 i	 zabrudzone	 tekstylia	należy	wyrzucać	do	
śmieci.

Obecnie	 przepełnione	 i	 zaśmiecone	 pojemniki	 na	 zużytą	
odzież	stają	się	uciążliwe	dla	Od	miesięcy	firmy	zajmujące	
się	zbiórką	odpadów	nie	były	w	stanie	zapewnić	opróżnienia	
pojemników	z	powodu	dużej	ilości	odpadów.
Z	otrzymanych	informacji	wynika,	że			koszty	sortowania	i	uty-
lizacji	 gwałtownie	wzrosły,	 ponieważ	 pojemniki	 są	 coraz	
częściej	zapełniane	nieodpowiednimi	materiałami,	takimi	jak	
odpady resztkowe, odpady wielkogabarytowe, a nawet 
żywność.	To	nieprawidłowe	sortowanie	sprawiło,	że	znaczna	
część	zebranej	odzieży	stała	się	bezużyteczna	i	generowała	
dodatkowe koszty utylizacji.gmin powiatu. Niemiecki Czerwo-
ny	Krzyż	usunął	już	swoje	pojemniki.
Co	więcej,	rynki	odzieży	używanej	uległy	drastycznej	zmianie.	
Rynki	 w	 Europie	Wschodniej	 i	 Afryce	 uległy	 znacznemu	
załamaniu,	 a	 jakość	 odzieży	 znacząco	 spadła	 z	 powodu	
trendu w kierunku „ultraszybkiej mody”.
Niniejszym	prosimy	 o	 niewrzucanie	 używanej	 odzieży	 do	
wyznaczonych	pojemników,	o	ile	są	one	jeszcze	dostępne,	
ani	o	nieumieszczanie	przed	nimi	worków	z	odzieżą.	Przewi-
duje	się,	że	miejsca	składowania	pojemników	zostaną	wkrót-
ce	opróżnione.
Zużyte	ubrania	nadal	można	bezpłatnie	oddać	w	punktach	
recyklingu w powiecie Vorpommern-Greifswald. Wykaz punk-
tów recyklingu wraz ze wszystkimi istotnymi informacjami 
znajduje	się	na	stronie	internetowej	(https://www.vevg-karls-
burg.de/wertstoffhoefe.html).

Prosimy	o	pomoc	w	utrzymaniu	czystości	w	naszych	gminach.
Dziękujemy	za	wsparcie	i	zrozumienie.
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Bewerbungsfrist: 22.02.2026

Schulsozialarbeiter

Für das Caritas Regionalzentrum Pasewalk, Am Markt 1 in 17309 Pasewalk, und die 
Grundschule in Löcknitz, suchen wir ab sofort eine:n

Schulsozialarbeiter:in (m/w/d)

Arbeitszeit: 75 %, befristet für zunächst ein Jahr (mit der Option auf Entfristung)

Das sind Ihre Tätigkeiten

 Entwicklung von Konzepten, Angeboten, Schuljahres-Arbeitsplänen für die 
Schulsozialarbeit an einer Grundschule

 Durchführung von Projekten, Gruppen-, Einzel- und offenen Angeboten

 Aktiver Kontaktaufbau, verlässliche Begleitung und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
Kindern, Eltern, Lehrer:innen und relevanten Institutionen

 Hospitation im Unterricht zur Verhaltensbeobachtung und Bedarfseinschätzung

 Beratung von Schüler:innen, Eltern und Lehrer:innen

 Erlernen und Festigen von Lern- und Arbeitstechniken zur Strukturierung des 
Schulalltags

 Präventionsarbeit, Themenarbeit für Elternversammlungen

 Intervention in Konfliktsituationen

 Mitwirkung an der Entwicklung von Schule als Lebensort

 Kooperation und Netzwerkarbeit mit anderen sozialen Diensten

Wir wünschen uns

 Abgeschlossenes Studium BA Soziale Arbeit oder abgeschlossene Ausbildung zum/zur 
Erzieher:in mit staatlicher Anerkennung

 Freude an der Arbeit mit Kindern und deren Erziehungsberechtigten

 Wertschätzende Haltung

 Umsichtiges, selbstständiges Arbeiten, gute kommunikative Fähigkeiten

 Reflexionsvermögen, Leistungsbereitschaft, Durchsetzungsvermögen

 Bereitschaft zu regelmäßigen Fortbildungen und Supervision

Für das Caritas Regionalzentrum Pasewalk, Am Markt 1 in 
17309 Pasewalk, und die Grundschule in Löcknitz, suchen 
wir ab sofort eine:n

Schulsozialarbeiter:in (m/w/d)

Arbeitszeit: 75 %, befristet für zunächst ein Jahr (mit der 
Option auf Entfristung)

Das sind Ihre Tätigkeiten
• Entwicklung von Konzepten, Angeboten, Schuljahres-

Arbeitsplänen für die Schulsozialarbeit an einer Grund-
schule

• Durchführung von Projekten, Gruppen-, Einzel- und offe-
nen Angeboten

• Aktiver Kontaktaufbau, verlässliche Begleitung und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit Kindern, Eltern, Leh-
rer:innen und relevanten Institutionen

• Hospitation im Unterricht zur Verhaltensbeobachtung und 
Bedarfseinschätzung

• Beratung von Schüler:innen, Eltern und Lehrer:innen
• Erlernen und Festigen von Lern- und Arbeitstechniken zur 

Strukturierung des Schulalltags
• Präventionsarbeit, Themenarbeit für Elternversammlungen
•	Intervention	in	Konfliktsituationen
• Mitwirkung an der Entwicklung von Schule als Lebensort
• Kooperation und Netzwerkarbeit mit anderen sozialen 

Diensten

Wir wünschen uns
• Abgeschlossenes Studium BA Soziale Arbeit oder ab-

geschlossene Ausbildung zum/zur Erzieher:in mit staat-
licher Anerkennung

• Freude an der Arbeit mit Kindern und deren Erziehungs-
berechtigten

• Wertschätzende Haltung
• Umsichtiges, selbstständiges Arbeiten, gute kommunika-

tive Fähigkeiten
•	Reflexionsvermögen,	 Leistungsbereitschaft,	 Durchset-

zungsvermögen
• Bereitschaft zu regelmäßigen Fortbildungen und Super-

vision
•	Die	Identifikation	mit	den	Werten	und	Zielen	der	Caritas	

setzen wir voraus.

Darauf können Sie sich freuen
•	Eine	attraktive	tarifliche	Vergütung	nach	den	Arbeitsver-

tragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes im 
Geltungsbereich der Regionalkommission Ost

• Jahressonderzahlungen und Leistungsentgelt

Bewerbungsfrist: 22.02.2026
Schulsozialarbeiter

• betriebliche Altersvorsorge mit aktuell 5,6 % AG-Zuschuss 
vom Bruttogehalt

• zusätzliche Feiertage (Heilige Drei Könige, Fronleichnam, 
Heiligabend und Silvester frei)

• 3 Exerzitien-Tage (Besinnungstage) im Jahr
• Gestaltungsmöglichkeiten der Arbeitszeit (Gleitzeitrege-

lung und Zeitwertkonten)
• Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung
• JobRad, Zuschuss zum Deutschland-Ticket bzw. VBB-Ti-

cket (Firmenticket)

Merkmale
Befristung:   befristet
Umfang:   Teilzeit
Arbeitsfeld 1:   Kinder und Jugendliche, 
   Menschen in schwierigen 
   Lebenslagen
Funktion:   Fachkraft
Job besonders für 
Menschen mit 
Behinderung geeignet:  Keine Angabe

Weitere Angaben
Sie wollen in einem engagierten Team arbeiten, das sich 
auf Sie freut? Sie wollen etwas bewegen? Sie wollen sich 
persönlich einbringen? Dann sind Sie bei uns richtig!

Auskunft zur Stelle erteilt: Frau Garbe, Tel.: 03973 44 90 008
Bewerbungen bitte mit der Nummer 14-2026 an: 
bewerbung@caritas-berlin.de

Menschen aller Geschlechter sind willkommen. Bei gleicher 
Qualifikation	werden	Menschen	mit	Teilhabehemmnissen	
bevorzugt.

Kontaktdaten
Dienstgeber:   Caritasverband für das Erzbistum 
   Berlin e.V., Residenzstraße 90
   13409 Berlin
Dienstort:   Caritas-Regionalzentrum 
   Pasewalk, Am Markt 1, 2. OG
   17309 Pasewalk

Ansprechpartner(in):
Falls Sie Fragen zur Stelle haben, richten Sie diese bitte an 
den Dienstgeber bzw. die Ansprechpartner(in). Der Deut-
sche Caritasverband hat ausschließlich die technische 
Verantwortung für die Job- und Praktikumsbörse der Caritas 
in Deutschland.

Vielen Dank!

Öffentliche Bekanntmachungen – Ende–
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90. Geburtstag
Werth, Edith 01.03.1936 Rossow
Wittstock, Waltraud 06.03.1936 Grambow OT Ladenthin
Kilian, Heinrich 10.03.1936 Löcknitz
Marquardt, Edith 10.03.1936 Löcknitz
Rieck, Waltraud 30.03.1936 Rothenklempenow 
  OT Glashütte

85. Geburtstag
Wagner, Günter 01.03.1941 Löcknitz
Schröder, Sieglinde 06.03.1941 Löcknitz
Brandt, Elfrun 06.03.1941 Ramin OT Retzin
Klein, Annemarie 12.03.1941 Nadrensee
Dadun, Richard 18.03.1941 Krackow
Jahnel, Helmut 21.03.1941 Löcknitz
Voigt, Liselotte 29.03.1941 Löcknitz
Pietsch, Harri 31.03.1941 Blankensee

80. Geburtstag
Marquardt, Renate 29.03.1946 Löcknitz

75. Geburtstag
Kerner, Erika 01.03.1951 Boock
Jaworski, Kazimierz 04.03.1951 Boock
Haack, Margret 06.03.1951 Blankensee
Harms, Ingerose 08.03.1951 Löcknitz
Kriedemann, Rainer 14.03.1951 Löcknitz
Deutschmann, Marlis 14.03.1951 Penkun OT Storkow

WIr gratulIeren den JubIlaren Im märz

Aufgrund § 50 Abs. 5 des Bundesmeldegesetzes möchten wir darauf hinweisen, dass die Bürger, die mit der Veröffentlichung ihres Geburtstages 
nicht einverstanden sind, Widerspruch im Einwohnermeldeamt des Amtes Löcknitz-Penkun, Chausseestraße 30, 17321 Löcknitz einlegen müssen. 
Auch weisen wir darauf hin, dass nicht alle Daten der Eheschließungen, auch wenn diese im Amtsbereich geschlossen wurden, beim Meldeamt 
erfasst sind. Sollten Sie in nächster Zeit ein Ehejubiläum haben (50., 60. und alle weiteren fünf Jahre) und eine Gratulation durch den Bürgermeister 
wünschen, bitte wir Sie, dies mindestens 12 Wochen im Voraus im Einwohnermeldeamt mit Eheurkunde anzuzeigen. Aus diesem Grunde ist bei 
jeder Neubeantragung von Ausweisdokumenten auch die Eheurkunde im Meldeamt vorzulegen.

75. Geburtstag
Voigt, Elke 18.03.1951 Löcknitz
Teßmann, Peter 18.03.1951 Rothenklempenow 
  OT Glashütte
Nitzsche, Inge Lore 20.03.1951 Blankensee
Macke, Herbert 20.03.1951 Plöwen
Ostrowski, Robert 22.03.1951 Löcknitz
Ohlrich, Gerhard 30.03.1951 Löcknitz
Rieck, Roland 31.03.1951 Löcknitz

70. Geburtstag
Wolf, Bernd 06.03.1956 Penkun
Hoff mann, Volker 07.03.1956 Rothenklempenow
Krüger, Klaus 07.03.1956 Penkun
Zillat, Elke 07.03.1956 Penkun
Rüh, Ilona 16.03.1956 Rossow
Mau, Ralf 17.03.1955 Löcknitz
Wolf, Sabine 18.03.1956 Grambow
Steinmüller, Adelheid 19.06.1956 Löcknitz
Pfl ug, Birgit 22.03.1956 Penkun OT Friedefeld
Hrabanski, Alfred 24.03.1956 Plöwen
Hrabanski, Sylvia 24.03.1956 Plöwen
Mandelkow, Lutz 24.03.1956 Rothenklempenow
  OT Glashütte
Sy, Monika 25.03.1956 Löcknitz 
Kopplin, Brigitte 26.03.1956 Krackow
Kurpanik, Norbert 26.03.1956 Löcknitz
Bedarf, Horst 27.03.1956 Löcknitz

Wenn die Sonne des Lebens untergeht,
leuchten die Sterne der Erinnerung.

Nachruf
Mit großer Trauer und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Jürgen Reichert
* 18.12.1955 † 18.01.2026

Mit ihm verliert die Gemeinde Löcknitz einen hochgeschätzten und engagierten 
Menschen, der über viele Jahre für uns als Gemeindevertreter tätig war.

Wir sind zutiefst dankbar für sein langjähriges Engagement und seinen Einsatz für 
die Belange in unserer Gemeinde. Durch seine kommunale Arbeit hat er mit seiner 
klaren Meinung richtungsweisende Entscheidungen mitbestimmt und mitgetragen.

Wir trauern mit seinen Angehörigen, denen unser aufrichtiges Mitgefühl gilt.

Detlef Ebert
Bürgermeister Gemeinde Löcknitz
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veranstaltungen

Vernissage
Anlässlich des internationalen Frauentages stellt die

Löcknitzer “Hobby Malerin“

Jacqueline Voigt
am 07.03.2026 um 14:00 Uhr

Anschließend laden wir zu Kaffee & Kuchen
und

gemütlichen Beisammensein im Gemeindesaal
der Burg ein !

Das Kino in zentraler Randlage
Prenzlauer Straße 35 in Brüssow

www.kulturhaus-kino-bruessow.de

Programm
Jan / Feb 2026

Newsletter abonnieren unter / zapisy na newsletter: 
info@kulturhaus-kino-bruessow.de 

Wir sind Partner im:

www.bruessowerland.de

offenes Kulturhaus jeden Freitag ab 19h | eigenes Programm 
gestalten: info@kulturhaus-kino-bruessow.de

Mi 07.01.
15:30h

Offene Spinnstube
Spinnen (üben) und klönen
jeden 1. & 3. Mittwoch im Monat

Fr 09.01.
19:00h

Offenes Kulturhaus 
mit Musik und Billiardtisch

Fr
16.01.

15:00 & 
20:00 h

Programm-KINO
»Amrum« 
Immigration kann ganz nah sein
(D 2025 | 93 min | FSK 12)

So 18.01.
11:00h

Matinee: Lesung mit Lisa Adler
Lisa Adler liest aus ihrer Buchtrilogie 
„Die Untoten aus der Uckermark“
VVK im KuKi und unter eventfrog.de/kuki-adler

Mo 19.01.
16:00h

Ausstellungseröffnung
„Frauen im geteilten Deutschland“ 
In Kooperation mit der KVHS

Mi 28.01.
19:00h

Standardtänze lernen & üben mit Beatrice 
Nork-Mähl (Anmeldung 01731428708)

Fr 30.01.
20:00h

Programm-KINO
»WO/MEN« über selbstbestimmte 
Burrneshas in Albanien
(D 2024 | 84 min | FSK 0)

Mi 04.02.
15:30h

Offene Spinnstube
Spinnen (üben) und klönen
jeden 1. & 3. Mittwoch im Monat

Fr 13.02.
20:00h

Programm-KINO
»Lichter der Straße« anschließendes
Filmgespräch mit Wandergesellen
(D 2024 | 87 min | FSK o.A.)

Mi 25.02.
19:00h

Standardtänze lernen & üben mit Beatrice 
Nork-Mähl (Anmeldung 01731428708)

Fr 27.02.
16:30 h

Familien-KINO
»Als Hitler das Rosa Kaninchen
stahl« Familienfilm mit Haltung
(D/CH 2019 | 100 min | FSK 0)

Fr 27.02.
20:00 h

Programm-KINO
»Auf der Couch in Tunis« 
farbenfrohe Cultur-Clash-Komödie 
(FR/TUN 2019 | 89 min | FSK 6)

A
TON UND KIRSCHEN THEATER
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…noch bis 31.01.2026 den 
Early-Bird-Preis für das 

Freiluft-Theater am 13.06.2026 
sichern

Tickets unter:
eventfrog.de/kuki-theater

in der Burggalerie aus.
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Höret und merket wohl, ihr edlen Gäste, 
wertes Marktvolk, kunstreiche Spiel-
leute, kühne Darsteller und all ihr treuen 
Mitwirkenden: Zum fünften Male künden 
wir an diesem Orte den nächsten Termin 
des Fencheley-Festes!
Alljährlich, da der Winter sein Ende 
fi	ndet	und	die	Tag-	und	Nachtgleiche	
naht, um die Zeit des einundzwanzigs-
ten Tages im März, regt sich neues 
Leben in Feld und Flur. Zarter grüner 
Schimmer zeigt sich an Baum und 
Strauch, die Sonne gewinnt an wärmen-
der Kraft, das Wetter wird milde und die 
Natur erhebt sich still aus ihrem Schlaf. 
Die Tage werden länger denn die Näch-
te, und der Lenz hält Einzug. Diese 
große Wende im Kreislauf des Jahres 
gedenken wir erneut und nun zum fünf-
ten Male mit einem stattlichen Mittelal-
terfeste auf dem Gelände des schönen 
Schlosses zu Penkun zu feiern.
An drei Tagen sollt ihr dem gewaltigen 
Drachen Faffmir begegnen. Die Spielleute von Turas Math, 
Sack und Pacc sowie das Duo Obscurum werden ihre 
Weisen erklingen lassen. Fröhliche Gaukler, ehrbare Ritter 
und	die	 gar	 fantastische	 Infi	nity-Feuershow,	welche	 ihr	
neues Werk erstmals darbietet, laden ein zu Staunen, Froh-
sinn und Festfreude.
Wie zuvor wird es neben historisch werkenden Handwer-
kern auch lebendiges Lagerleben geben. Händler aus 
nahen und fernen Landen, aus diesem wie aus benach-
barten Königreichen, bieten seltene und besondere Waren 
feil,	wie	sie	oft	allein	auf	Märkten	solcher	Art	zu	fi	nden	sind.
Für Speis und Trank sorgen Schänken und Tavernen mit 
warmen	wie	kühlen	Getränken.	Dazu	fi	nden	sich	Braterey,	
Zucker- und Brotbäckerey sowie feinste Speisen aus Kes-
sel und vom heißen Eisen, auf dass es an leiblicher Stärkung 
nicht fehle.

Lasset euch verzaubern vom Orte selbst, von seinem Klang 
und seiner Atmosphäre. Bei belebten Führungen möget ihr 
durch das alte Gemäuer wandeln und manch Kuriosum 
und seltenen „Schatz“ erblicken, aus jener Zeit, da dieses 
Schloss noch in einem anderen Lande gestanden hat.
Ein Fest soll es sein, darinnen die ganze Sippe, Gäste von 
jung bis alt und alle Mitwirkenden gemeinsam feiern, und 
für einen jeglichen etwas geboten werde.

An drei Tagen stehen die Tore des Festes offen:
Freitag, den 20. Tage des März im Jahre 2026, 
von der 15. bis zur 21. Stunde
Samstag, den 21. Tage des März, 
von der 10. bis zur 21. Stunde
Sonntag, den 22. Tage des März, 
von der 10. bis zur 18. Stunde

Der Einlass wird gegen einen Tages-Wegzoll von 10 Talern 
gewährt. Kindlein von 0 bis 14 Jahren passieren die Tore 
frei. Wer das gesamte Festwochenende besuchen will, 
entrichtet einen Wegzoll von 15 Talern.

5. Mittelalterfest auf Schloss Penkun 20.-22.03.2026 
Vom fünften Fencheley-Fest auf dem Schlosse zu Penkun im Jahre 2026

 

Habt ihr Fragen, Anregungen oder begehrt ihr, euch zu be-
werben, so zögert nicht, uns eine Botschaft zu senden, sei es 
per PN oder per E-Mail an orga-fencheley@email.de

Wir harren eures Kommens!
Das Team der Fencheley
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Kulturscheune Rothenklempenow
Hofstr. 7

17321 Rothenklempenow

Flohmarkt

Für Verkäufer & Interessenten
dorfgemeinschaftrothenklempenow@web.de

oder telefonische Anmeldung 015115922308 bei Marieke

SAMSTAG 28.03.2026

VON 10:00 -16:00 UHR
Aufbau ab 8.30 Uhr möglich

Verkauf von Bratwurst und alkoholfreien Getränken
Kuchenbasar durch die Grundschule Mewegen

Kerzenkonzerte im Uecker-Randow Land 2026
15. März Wetzenow Hochzeitshof Alphorn.Berlin
4. April Bröllin Schloss Gmiter und Kostrzewa
19. April Polzow Kirche Vierklang
2. Mai Wetzenow Hochzeitshof Orbis Quartett
8. Mai Rothenklempenow Kirche Susanne Jansen

22. Mai Neu-Grambow Zum Bauernhof Michel von Wussow
26. Juni Brüssow Badeanstalt Mina Richman
10. Juli Boock an der Kirche Itchy Feed
15. August Zerrenthin Kirche Vierklang 
22. August Battin Kirchenruine Simeon und Freunde
5. September Hintersee Festwiese Fennschänke WIM
12. September Damerow Kirchenruine Bellmann & Zichner
13. September Löcknitz Burg Erhardt & Garcia
19. September Sandförde Sink Positiv
3. Oktober Koblentz Mausoleum Lisa almost unplugged

24. Oktober Schwennenz Kirche Liv Solveig
13. Dezember Polzow Kirche Vierklang

LANDKREIS
Vorpommern-Greifswald

LAND-FRAUENVERBAND
Uecker-Randow e.V.

#DorfVernetzt# VORPOMMERN FONDS
Mecklenburg-Vorpommern



AmtsblAtt löcknitz-Penkun - 22 - Nr. 01-02/2026

Wie schön: wenn die Tage wieder länger werden, lugt bestimmt auch die wärmende Sonne gleich etwas länger hervor.
Zeit rauszugehen und Zeit für neue Veranstaltungen!

Wir freuen uns riesig, dass es wirklich geklappt hat, die folgenden zwei Veranstaltungen ankündigen zu können!

Am 13.03.26 kommt Silvio Witt mit seinem Loriot-Leseabend zu uns. Das 
wird irre komisch. Loriot ist Kulturgut. Seine Liebe zum Detail, zur Dramati-
sierung des Alltäglichen ist unerreicht. Um das zu zeigen bzw. zu lesen 
braucht Silvio Witt keine Szenerie, keine Kostüme. Nur das Wort. 

Als kleine Auffrischung hier ein Auszug aus dem Text: „Das Ei“

Er: Ach ! ... Und woher weißt du, wann das Ei gut ist ?
Sie:  Ich nehme es nach viereinhalb Minuten heraus, mein Gott !
Er: Nach der Uhr oder wie ?
Sie:  Nach Gefühl ! ... eine Hausfrau hat das im Gefühl ...
Er:  Im Gefühl ? ... Was hast du im Gefühl ?
Sie: Ich habe es im Gefühl, wann das Ei weich ist ...
Er:  Aber es ist hart … 

Ihr kennt es. Sehr gut beobachtet und zum Schreien komisch.

Einlass: 19 Uhr   Beginn: 20 Uhr

UND am 17.04.26 kommt Drangsal zu uns. 
Eine Band, die auf den großen Bühnen des Landes unterwegs ist, ABER natürlich auch nach Boock kommt!!! Vielleicht 
kreischen jetzt eher die Jüngeren unter Euch auf, dennoch sind Drangsal 
für Alle etwas, die Musik zwischen Indie und Wave gut leiden können, Musik 
von Depeche Mode, The Cure und den Ärzten lieben und Texte schätzen, 
die zwischen Melancholie, Ironie und großer Geste balancieren.

Drangsal heißt die Band von Max Gruber, Lukas Korn und Marvin Holley. Rü-
pelig aber mit großem Herz haben sich die Drei tief in Unseres gegraben. 

Wir freuen uns auf einen, ganz bestimmt, unvergesslichen Abend.

Einlass: 19 Uhr   Beginn: 20 Uhr

Außerdem hat auch in diesem Jahr jeder Monat mindestens 4 Sonntage, an 
jedem 4. Sonntag öffnen wir wie immer den Hof und das Café. Es gibt  Eier-
kuchen, selbst gebackene Kuchen, schwarzen Kaffee und Cappuccino, 
den knisternden Kamin und Musik von der Schallplatte. 13-18 Uhr

Also, wir sehen uns bestimmt hier und da oder bei uns. Bis dahin.

Grüße übers Land, Annette & Toby.

Schon was vor? Veranstaltungen auf dem Küsselhof

Termine Gottesdienste 2026

Evangelische Kirchengemeinde Löcknitz

22.02.2026 um 10:00 Uhr  Gottesdienst in Löcknitz
 um 14:00 Uhr  Gottesdienst in Bergholz
01.03.2026 um 08:30 Uhr  Gottesdienst in Plöwen
 um 10:00 Uhr  Gottesdienst in Löcknitz
03.03.2026 um 15:00 Uhr  Gemeindenachmittag in  

 Löcknitz
06.03.2026 um 17:00 Uhr  Weltgebetstag in der MIA  

 Löcknitz
 um 19:00 Uhr  Weltgebetstag in Plöwen

08.03.2026 um 10:00 Uhr  Gottesdienst in Löcknitz
 um 14:00 Uhr  Gottesdienst in Bergholz
15.03.2026 um 08:30 Uhr  Gottesdienst in Plöwen
 um 10:00 Uhr  Gottesdienst in Löcknitz
22.03.2026 um 10:00 Uhr  Gottesdienst in Löcknitz
 um 14:00 Uhr  Gottesdienst in Bergholz
29.03.2026 um 10:00 Uhr  Gottesdienst in Löcknitz
                      
Ihr Pastorenehepaar Warnke aus Löcknitz 
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CariMobil – Beratung auf Rädern

-in unserem Beratungsbus-

WIR KOMMEN ZU IHNEN, SPRECHEN MIT IHNEN UND 
UNTER-STÜTZEN SIE BEI:
• Fragen zu Anträgen, amtlichen Schreiben und Behörden-

angelegenheiten
• Fragen zu Miete, Wohnen und Wohngeld
• Fragen des Auskommens und des Lebensunterhalts
• Fragen zu Arbeit, Arbeitslosigkeit, ALG I und Bürgergeld 

(ehem. Hartz IV)

Grundlagen der Fotografie -  Fotokurs Workshop 
(261P21101) Kursort: vhs Pasewalk Entgelt: 60,- € 
Termin: Samstag, 14.03.26 (1x) 
Zeit: 10:00 bis 16:00 Uhr 

Weitere neue Kurse des Frühjahrssemesters 2026 finden 
Sie unter www.vhs-vg.de oder besuchen Sie uns im Ge-
meindewiesenweg 8 in 17309 Pasewalk. Dort ist auch die 
Anmeldung möglich. Gern sind wir auch telefonisch für 
Sie erreichbar 03834 8760-4810. Änderungen vorbehalten!

Landkreis Vorpommern-Greifswald
Der Landrat
Amt für Kultur, Bildung, Sport und 
Schulverwaltung
Volkshochschule Vorpommern-Greifswald
Telefon:  03834 8760 4801
Fax:  03834 8760 9403
Internet:  www.vhs-vg.de |  www.kreis-vg.de
beBPo:  Landkreis Vorpommern-Greifswald
  - Zentrale Poststelle 

Besucheranschrift: 17489 Greifswald, Martin-Luther-Str. 7a

Evangelisches Pfarramt Boock

12.02.2026 14.30 Uhr  Gemeindenachmittag  
 Boock Pfarrhaus

15.02.2026 10.00 Uhr Gottesdienst
   Mewegen Winterkirche
 14.00 Uhr Gottesdienst Boock Pfarrhaus
22.02.2026 10.00 Uhr Gottesdienst
   Rothenklempenow Winterkirche
 14.00 Uhr Gottesdienst Blankensee Kirche
01.03.2026 10.00 Uhr Gottesdienst Boock Pfarrhaus
 14.00 Uhr Gottesdienst
   Mewegen Winterkirche
04.03.2026 19.30 Uhr Bibelabend Boock Pfarrhaus
06.03.2026 17.00 Uhr Weltgebetstag Begegnungs-
   zentrum Mia Löcknitz

08.03.2026 10.00 Uhr Gottesdienst
   Blankensee Kirche
 14.00 Uhr Gottesdienst
   Rothenklempenow Winterkirche
12.03.2026 14.30 Uhr Gemeindenachmittag
   Boock Pfarrhaus
15.03.2026 10.00 Uhr Gottesdienst
   Mewegen Winterkirche
 10.00 Uhr Gottesdienst Boock Pfarrhaus
22.03.2026 10.00 Uhr Gottesdienst
 10.00 Uhr  Rothenklempenow Winterkirche
 14.00 Uhr Gottesdienst Blankensee Kirche

Pfarrer Hans-M. Kischkewitz

Kursangebote des Frühlingssemesters 2026 
der Volkshochschule in Pasewalk

Portugiesisch für Anfänger A1.1 (261P41800) 
Kursort: vhs Pasewalk Entgelt: 72,- € 
Termin: ab Mittwoch, 25.02.26 (6x) 
Zeit: 16:30 bis 18:00 Uhr 

Französisch für Anfänger A1.1 (261P40801) 
Kursort: vhs Pasewalk Entgelt: 105,- € 
Termin: ab Donnerstag, 26.02.26 (8x) 
Zeit: 17:00 bis 18:30 Uhr 

Online einkaufen leicht gemacht: Sicher und ent-
spannt zum Wunschprodukt (261P50105) 
Kursort: vhs Pasewalk Entgelt: 30,- € 
Termin: Mittwoch, 25.02.26 (1x) 
Zeit: 09:00 bis 12:15 Uhr 

Mein iPhone (Apple iOS) - Einstiegskurs (261P50101) 
Kursort: vhs Pasewalk Entgelt: 30,- € 
Termin: Mittwoch, 04.02.26 (1x) 
Zeit: 09:00 bis 12:15 Uhr

Nähen und Schneidern - Anfängerkurs (261P20903) 
Kursort: vhs Pasewalk Entgelt: 100,- € 
Termin: ab Mittwoch, 25.02.26 (1x) 
Zeit: 17:00 bis 18:30 Uhr 

• Fragen zur Erziehung, Schule und den Berufswegen Ihrer 
Kinder

• Fragen zu Krankheiten, Krankheitsfolgen, Rehabilitation und 
Pflege

• Fragen zu Einschränkungen und Behinderungen
• Fragen zu Renten, Beiträgen oder zur Sicherung  

im Alter
• Fragen zu Schulden, Ratenzahlung und Entschuldung

Das Beratungsmobil ist am:
Dienstag, den 24.02. & 17.03.2026 
Löcknitz, kath. Begegnungszentr. (Mia), 
Am See 3a    09:00 – 09:45 Uhr
Penkun, Marktplatz   10:00 – 10:45 Uhr
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Krackow, bei Infotafel (am 24.02.)  11:00 – 11:45 Uhr
Grambow, bei Dorfteich (am 24.02.) 12:00 – 12:45 Uhr
Bismark, bei FFW (am 24.02.)  13:00 – 13:45 Uhr
Lebehn, bei Bücherhaltestelle 
(am 17.03.)    11:00 – 11:45 Uhr
Ramin, bei Info-Tafel/Rastplatz 
(am 17.03.)    12:00 – 12:45 Uhr
Rossow, bei Info-Tafel (am 17.03.) 13:00 – 13:45 Uhr

Donnerstag, den 5.03.2026
Rothenklempenow, Parkplatz bei Kirche 13:00 – 13:45 Uhr
Boock, bei Gemeindezentr.  
„Zur Goldtonne“    14:00 – 14:45 Uhr

Wir stellen Kontakte her, informieren und beraten Sie 
kostenlos sowie unbürokratisch. 

SPRECHEN SIE UNS AN!
(auch wenn der Bus nicht in Ihrem Ort hält oder für eine Be-
ratung im Büro)  Bitte vereinbaren Sie telefonisch vorher ei-

nen Termin! (falls möglich) 
VIELEN DANK!

CariMobil Pasewalk
Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V.
Am Markt 1, 17309 Pasewalk
Mobil: 0172-53 56 776
carimobil.pasewalk@caritas-vorpommern.de

10. ZUMBA Party 
findet am 21.02.2026 von 15 - 18 Uhr in der 

Löcknitzer Randow-Halle statt
Der SV Einheit Löcknitz 1958 e.V. lädt zur 10. und letzten, aber 
sicherlich schönsten Party im 10. Jahr des Bestehens der Sek-
tion “ZUMBA” ein. Nach den Tanzevents in Pasewalk, Eggesin, 
Torgelow und Prenzlau sehen sich die ZUMBA Fans nun in 
Löcknitz wieder. 9 ZUMBA Instruktoren werden 3 Stunden lang 
für gute Laune und Action pur sorgen, denn durch den einma-
ligen Rhythmus und die anregende Musik verleiht ZUMBA das 
Gefühl wundervoller Lebensenergie. An dieser Stelle möchte 
ich mich herzlichst bei Claudia Werner (ZIN) und Monique 
Müller (ZIN) bedanken, weil sie mit ihrem Engagement geholfen 
haben die mit mir “ZUMBA” in unserer Region bekannt gemacht 
haben und eine Community von deutschen und polnischen 
Trainern gebildet haben, welche auch in der Zukunft hier und 
da aktiv sein wird. Wer mit guten Vorsätzen ins Jahr 2026 ge-
gangen ist und sich aktiv bewegen möchte, kann sowohl ZUM-
BA Kurse montags von 19 - 20 Uhr in der Grambower Turn-
halle bei Milena Wronkowska oder dienstags von 18 - 19 Uhr in 
der Löcknitzer Eisler-Turnhalle bei Claudia Werner besuchen.
Viel Spaß wünsche ich den Fans und denen möchte ich noch 
ans Herz legen, für unser Event am 21. Februar wäre es gut 
Plätze unter der Tel.-Nr. 039754/521160 zu reservieren, vor 
allem wenn ihr als Gruppe kommt. Wie auch die anderen Male 
könnt ihr zu dieser Party eigene Getränke und Snacks mitbrin-
gen. Wir bieten keinen Ausschank an , dafür aber eine tolle 
Location, ebenso einen engagierten DJ und ZUMBA Instrukto-
ren die unzählige Choreographien zum Mitmachen anbieten.   
L. Bose
SV Einheit Löcknitz e.V.  

Der SV Einheit Löcknitz 1958 e.V. lädt zum 
Tanzgruppentreffen ein

Nach 15 Jahren soll es ein Wiedersehen geben. Eingeladen 
sind die Tänzerinnen der Gruppen “The Mini & The Real 
Dancers”. Am 21.02.2026 um 13 Uhr treffen wir uns in der 
Löcknitzer Randow - Halle und ich weiß, dass es viel zu er-
zählen geben wird. Wir werden in Erinnerungen schwelgen, 
in den Chroniken blättern, Videos anschauen, Tänze aus 
vergangenen Zeiten auffrischen und schauen für wen das 
Hobby “Tanzen” lebensbegleitend wurde. Wer möchte, kann 
auch gern zur ZUMBA Party bleiben.
Da ich leider nicht mehr zu allen der gut 160 Kindern und 
Jugendlichen, welche Mitglied der Sektion “Tanz” waren, 
telefonischen Kontakt herstellen kann, bitte ich Eltern, Freun-

de und die ehe-
maligen Tanz-
eleven selbst 
sich bei mir te-
lefonisch unter 
der  Nummer 
039754/521160 
bis spätestens 
20.02.2026 zu 
melden.

So manch einer 
aus unserer Region und dem polnischen Nachbarland kann 
sich sicher noch erinnern an die unzähligen Auftritte von “The 
Mini & The Real Dancers”  mit ihren Programmen: “Tänze der 
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rückblIck – vereIne – verbände

Adventsaktivitäten auf dem 
Randowplateau 2025

Der 3. Regionale Adventsmarkt auf dem Randowplateau fand 
erneut auf dem alten Kneipenhof in Glasow am 20.Dezember 
2025 statt und wurde gemeinsam organisiert und vorbereitet. 

Auf dem festlich 
geschmückten 
Hof mit den vor-
weihnachtlichen 
S tänden,  der 
Feuerschale, der 
Spielescheune 
und der Gast-
stube wurden 
die ersten Gäste 
mit weihnachtli-
cher Musik be-
grüßt. Als ersten 

Programmpunkt gab es den Auftritt vom Leierkastenmann 
Matthias Backa aus Penkun und seiner Frau Maria. Ebenfalls 
der ortszuständige Pfarrer Matthias Jehsert war wieder dabei 
und spielte auf der Trompete.
An den Ständen konnten kleine Geschenke und vorweihnacht-
liche Leckereien erworben werden oder man stärkte sich am 
Grillstand. Auch eine Tombola mit weihnachtlichen Preisen 
und zwei Trödelmarktstände waren dabei.
Als größter Anziehungspunkt bei den etwa 350 Besuchern 
entpuppte sich an diesem kalten Nachmittag wiederum die 
alte beheizte Stellmacherei. Dort gab es bei angenehmen 
Temperaturen Kaffee und Tee, selbstgebackenen Kuchen 
und frisch vor Ort gebackene Waffeln. Ebenso konnten sich 
die Kinder am 
Mal- und Bastel-
tisch beschäfti-
gen und aus der 
bereitgestellten 
Naschscha le 
bedienen.
Im Laufe des 
weiteren Nach-
mittags konnte 
gemeinsam mit 
Pfarrer Jehsert 
die Kirche be-

sichtigt werden und man sang zusammen weihnachtliche 
Lieder.
Am späten Nachmittag stand der Besuch des Weihnachts-
manns an. Die Kinder mit ihren Eltern umlagerten ihn und 
wurden nach dem Aufsagen eines Gedichts  mit einem Ge-
schenk bedacht.
Die Spielescheune am hinteren Ende des Hofes lud den 
ganzen Nachmittag zu geselligen Spielen für Groß und Klein 
ein. Ebenfalls in der Scheune in einem beheizten Nebenraum 
konnten sich die Besucher beim Bemalen von Glasscheiben 
ausprobieren.
Zwei Wochen vorher fand die Nikolausfeier am 6.12. in Gram-
bow statt. Diese ist schon seit Jahren eine schöne Tradition 
und so fanden sich viele Kinder und Erwachsene im Gemein-
desaal ein. Die gemeinsame Gemeindeweihnachtsfeier am 
13.12.25 wurde im Grambower Gemeindezentrum gefeiert. 
Dort erwartete die Gäste ein Empfangsgetränk und ein kleines 
selbst gebasteltes Geschenk. Bei Kaffee und Kuchen sowie 
selbst gebauten Spielen wurden alle Besucher schnell aktiv 
in die Gestaltung der Feier eingebunden. Im Mittelteil der 

Veranstaltung 
sorgte eine The-
atervorstellung 
der Theaterfusi-
on aus Pomellen 
m i t  d e r  G e -
sch ichte  von 
Maria und Josef 
für hervorragen-
de Stimmung.

„Dieses Projekt wird 
vom Land   
Mecklenburg-Vorpommern 
aus Mitteln des 
Metropol-Region-
Stettin-Fonds 
gefördert“

Welt”, “Tanz im 
Wandel der Zeit” 
und den getanz-
t e n  “ M u s i c a l 
Highlights”. 
Nicht zu verges-
sen den vom SV 
Einheit Löcknitz 
organisierten und 
10-mal durchge-
führten Tanzwett-
bewerb “Dance 

Cup” mit unzähligen deutschen und polnischen Tanzgruppen 

in den schönsten Kostümen und den verschiedensten Tanz-
formen.
Die Löcknitzer Tanzgruppen haben in der Zeit von 1998 bis 
2010 ein eigenes Kapitel in der Sport - u. Tanzgeschichte 
geschrieben.
Der	Ideenreichtum	war	einfach	unerschöpflich,	die	gemein-
samen Erlebnisse in nah und fern eindrucksvoll. Freundschaft-
liche Beziehungen der Mädchen halten teilweise bis heute 
an. Es wird Zeit sich zu treffen. Ich freu`mich drauf.

L. Bose
SV Einheit Löcknitz 1958 e.V.
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Traditionspflege
Der Arbeitslosentreff Löcknitz hält an Traditionen fest.
Vor dem Weihnachtsfest werden jedes Jahr Mitglieder des 
sozialen Vereins zu einem Jahresabschlussfest eingeladen. 
Ein festlich gedeckter Tisch mit bunt geschmücktem Tannen-
baum erfreut die teilweise ehemaligen Mitarbeiter. Als Gast 
erschien der Bürgermeister Detlef Ebert.
Er sagte Danke für die ehrenamtlichen Arbeit des Löcknitzer 
Stützpunktes der mit seiner umfangreichen Arbeit im sozialen 
und kulturellen Bereich im Ort unverzichtbar ist.
Besonders die Arbeit der jahrelangen Vorsitzenden, Melitta 
Knop, hob er hervor.
Sie hat sich zu einer sehr bekannten Persönlichkeit entwickelt 
und ist immer da, wenn mit Hilfe des Vereins Probleme gelöst 
werden können. Sie hat sich ebenfalls um die Betreuung der 
Senioren in und aus Löcknitz verschrieben. Eine Weihnachts-
feier im sehr angenehmen Ambiente hatte sie am Vortag or-
ganisiert.
Die ehemalige Kreisvorsitzende und Gründungsmitglied des 
Arbeitslosenverbandes im Kreis wurde ebenfalls eingeladen 
und hat sehr gerne ihre Teilnahme zugesagt.
Frau Striecker kannte alle Anwesenden, hatte mehrere einst 
selbst für eine Anstellung ausgewählt, wozu auch die noch 
heute fungierende Vorsitzende gehört.
Sie erinnerte alle daran, dass der Arbeitslosentreff Löcknitz 
im nächsten Jahr am 01. Oktober 2026 sein 35-jähriges Be-
stehen feiern möchte und den Bürgermeister gebeten, dieses 
Datum in seinen neuen Arbeitskalender zu vermerken.
Der Arbeitslosentreff Löcknitz gehört zum Alltag der Löcknitzer 
mit seiner „Pasewalker Tafel“, der Suppenküche, der Kleider-
kammer, Möbelbörse und all den übrigen Aktivitäten der dort 
haupt- und ehrenamtlichen Beschäftigten.

Gerda Striecker
18.12.2025

Neujahrsfeuer/Dank der Feuerwehr Löcknitz

Das 18. Neujahrsfeuer führten die Kameraden der Löcknitzer 
Feuerwehr am 10.01.2026 am Feuerwehrhaus durch. Die 
Bürger konnten sich am Lagerfeuer mit Kaffee und Kuchen 
bzw. Bratwurst und weiteren Getränken stärken. Allen Helfen 
beim Neujahrsfeuer herzlichen Dank. Bereits bei der nächsten 
Veranstaltung kann künftig hinterm Feuerwehrhaus eine Ter-
rassenüberdachung genutzt werden, welche über den Feuer-
wehrförderverein	finanziert	wird.	Die	Baugenehmigung	liegt	
bereits vor und die Finanzierung ist Dank der VSB Windpark 
Löcknitz-Ramin GmbH & Co. KG, mit der ein Sponsorenvertrag 
abgeschlossen wurde, nahezu gesichert. 

Ein	weiterer	Dank	gilt	unseren	Sponsoren	für	finanzielle	Hilfe	
sowie Unterstützung im Jahr 2025. Ein Dank an Orwat Bus 
GmbH,	Häusliche	Kranken-	 und	Altenpflege	Zeiger,	Woh-
nungsbaugenossenschaft Löcknitz, Blumenparadies Petra 
Drews, Fam. Wenta, Fam. Pförtsch, Raminer Agrar GmbH und 
Co.KG und Tischlerei Stefan Orschinack.
Außerdem danken wir dem Gemeindebauhof und der Ge-
meindevertretung und wünschen allen ein gesundes und 
erfolgreiches Jahr 2026.

Festgottesdienst am Heiligenabend 
mit Krippenspiel in Penkun

Als ich die feierlich geschmückte Kirche sah und der Blick 
auf	die	Krippe	fiel,	wusste	ich	gleich	geht	es	los.	
Gemeinsam mit unserer Pastorin schritten wir den Gang ent-
lang zu unseren Plätzen und sahen in erwartungsvolle Ge-
sichter. 
Der Weg zum Auftritt am Heiligen Abend begann für mich 
bereits Ende Herbst. Als alleinige Verantwortliche trägt man 
die volle Last: Passen die Gewänder? Ist der Stern stabil 
genug? Ich habe die Texte so umgeschrieben, dass sie genau 
zu den Talenten „meiner“ Kinder passen.
Es war eine Zeit des Suchens und Findens – nicht nur von 
Hirtenstäben und 
Glocken, sondern 
vor allem von Ge-
meinschaft. Als 
Einzelkämpferin 
ist man der Fels in 
der Brandung, 
wenn kurz vor der 
Aufführung das 
L a m p e n f i e b e r 
steigt. Aber man 
ist eben auch die-
jenige, die das 
Leuchten in den Augen als Erste sieht, wenn eine Szene zum 
ersten Mal perfekt klappt.
In meiner Rolle als Erzählerin am Pult hatte ich den besten 
Blick auf das Geschehen. In einer Welt, die 2025 oft laut und 
kompliziert war, haben unsere Kinder gezeigt, worum es wirk-
lich geht. Während ich von der Suche nach Herberge und der 
Hoffnung im Stall berichtete, spürte ich die Stille im Kirchen-
raum. Es war dieser magische Moment, in dem die alte Ge-
schichte im Hier und Jetzt lebendig wurde. 
Das Krippenspiel ist mehr als eine Tradition; es war unser 
gemeinsames Weihnachtsgeschenk an die Gemeinde.
Mein Dank gilt den Eltern für das Vertrauen und vor allem 
meinen kleinen Hauptdarstellern. Ihr habt den Heiligen Abend 
in unserer Gemeinde zu etwas ganz Besonderem gemacht.

Text: Diana Weber
Bilder: D.Weber/K.Wolf
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Kulturlandpost
Januar 2026
Willkommen im Neuen Jahr! Voller Neu-
gier und Tatendrang starten wir in den 
Januar. Neben Spacemaker erwarten uns 
und euch viele Neuerungen. Wir beziehen 
Büros in Pasewalk und sind damit besser 
persönlich erreichbar. Unser Kulturland-
kalender eröffnet euch neue Möglichkei-
ten, Veranstaltungen zu verbreiten.

Neues Jahr, neues Büro

Ab Januar beziehen wir 2 neue Büros in der Kürassierkaser-
ne in Pasewalk. Damit stehen wir auch für Termine vor Ort 
wieder zur Verfügung und können uns direkt mit den Partnern 
aus der Landkreisverwaltung Vorpommern-Greifswald aus-
tauschen.
Eine	offi	zielle	Eröffnungsfeier	ist	schon	in	Planung	-	wir	halten	
euch auf dem Laufenden!

Kulturlandkalender veröffentlicht

Starkes Netzwerk: Termine teilen leicht gemacht
Das Kulturlandbüro und Schafe vorm Fenster vertiefen ihre 
bewährte Kooperation. Während das Kulturlandbüro als zen-
trale Netzwerkstelle die Kultur der Region stärkt, verbinden 
die Dorfkalender von Schafe vorm Fenster die Menschen 
direkt vor Ort. Ab sofort gibt es auf der Webseite des Kultur-
landbüros den zentralen Kulturlandkalender für den gesamten 
Landkreis und darüber hinaus. Wenn Sie eine Veranstaltung 
planen, erreicht diese mit nur einer Meldung gleichzeitig das 
Kulturlandbüro und die lokalen Dorfkalender. Das geht jetzt 
noch	einfacher:	Pfl	egen	Sie	Termine	direkt	in	Ihrem	eigenen	
Google Kalender oder schicken Sie uns demnächst einfach 
Ihren Flyer per WhatsApp. Melden Sie Ihre Termine einfach 
bei uns und werden Sie Teil unseres Kulturnetzwerkes.

Kulturvermittlung für Vorpommern-Greifswald 

Das Kulturlandbüro kollaboriert mit Kulturland MV 

Ab Januar übernimmt Maria Elsner vom Kulturlandbüro die Rolle der Kulturvermittlung 
für den Landkreis Vorpommern-Greifswald im Auftrag von Kulturland MV. 

Die Kulturvermitllung umfasst vor allem die Beratung, Vernetzung und praktische 
Unterstützung von Kulturakteur:innen im Landkreis. Damit steht das Kulturlandbüro 
als Ansprechpartner den kulturellen Akteuren der Region praktisch für die Stärkung 
und Förderung von Kunst, Kultur und Bildung zur Verfügung. 

Kulturvermittlung für Vorpommern-Greifswald

Das Kulturlandbüro kollaboriert mit Kulturland MV
Ab Januar übernimmt Maria Elsner vom Kulturlandbüro die 
Rolle der Kulturvermittlung für den Landkreis Vorpommern-
Greifswald im Auftrag von Kulturland MV.
Die Kulturvermitllung umfasst vor allem die Beratung, Ver-
netzung und praktische Unterstützung von Kulturakteur:innen 
im Landkreis. Damit steht das Kulturlandbüro als Ansprech-
partner den kulturellen Akteuren der Region praktisch für die 
Stärkung und Förderung von Kunst, Kultur und Bildung zur 
Verfügung.

Aktivierung der Jugendlichen in Jarmen

Das erste Spacemaker-Treffen mit Jugendlichen aus der 
Regionalschule Jarmen war sehr vielversprechend. Gemein-
sam haben wir überlegt, wie wir weitere junge Leute aus der 
Gegend für das Projekt gewinnen können und wer unbedingt 
dabei sein sollte, welche Wünsche und Erwartungen die Ju-
gendlichen an das Projekt haben, wer noch unterstützen 
könnte und welche Hürden es zu überwinden gilt.
Dieses Projekt wird mit der Unterstützung der DROSOS STIF-
TUNG entwickelt und umgesetzt. 

Aktivierung der Jugendlichen in Jarmen

Das erste Spacemaker-Treffen mit Jugendlichen aus der Regionalschule Jarmen war 
sehr vielversprechend. Gemeinsam haben wir überlegt, wie wir weitere junge Leute 
aus der Gegend für das Projekt gewinnen können und wer unbedingt dabei sein 
sollte, welche Wünsche und Erwartungen die Jugendlichen an das Projekt haben, wer 
noch unterstützen könnte und welche Hürden es zu überwinden gilt.

Dieses Projekt wird mit der Unterstützung der DROSOS STIFTUNG entwickelt und 
umgesetzt.

Ideenworkshop - Spacemaker Mönkebude
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Ideenworkshop - Spacemaker Mönkebude

Im Dezember gab es einem Ideenworkshop zum Toni Tuna 
Club in Mönkebude. Dabei haben wir Wünsche und Ideen 
gesammelt, die unbedingt im Rahmen von Spacemaker um-
gesetzt werden sollen und uns über die Erwartungen an das 
Projekt ausgetauscht. Selbstkritisch haben wir uns auch die 
Frage nach den Hindernissen gestellt. Dabei hat sich heraus-
gestellt, dass der Zeitfaktor wohl eine der größten Heraus-
forderungen darstellt, weshalb wir uns vor allem Sonntags 
treffen werden. Einmal im Monat soll ein Thema vertieft werden. 
Aus einer vielfältigen Ideensammlung haben wir gemeinsam 
einen Zeitplan für 2026 erstellt. Ziel ist die Eröffnung des 
Toni Tuna Clubs im September. Im Frühling soll es schon mal 
ein kleines Bergfest für die Öffentlichkeit geben. Dieses Pro-
jekt wird mit der Unterstützung der DROSOS STIFTUNG ent-
wickelt und umgesezt. 

Work is my Hobby!

In diesem Sinne haben wir uns auch im Dezember wieder mit 
unserer Prozessbegleitung Anne Leschke getroffen. Diesmal 
ging es um Formen der Kooperation und den Aufbau eines 
Critical Friends Gremium, das im Rahmen von Spacemaker 
gebildet werden soll, um das Projekt zu begleiten und künftig 
als Jury für weitere Spacemaker-Orte zu fungieren.

Work is my Hobby!

In diesem Sinne haben wir uns auch im Dezember wieder mit unserer 
Prozessbegleitung Anne Leschke getroffen. Diesmal ging es um Formen der 
Kooperation und den Aufbau eines Critical Friends Gremium, das im Rahmen von 
Spacemaker gebildet werden soll, um das Projekt zu begleiten und künftig als Jury für 
weitere Spacemaker-Orte zu fungieren.

Dritter Stubengeschichten-Podcast aus Bergholz

Im dritten Podcast begeben wir uns auf die Reise nach Berg-
holz. Wie die Hugenotten den Bergholzer*innen eine leckere 
Neujahrstradition bescherten, die auch „waffentauglich“ war... 
Kerstin Werth und Hilma Stoldt bedienen das Wofelisen und 
machen hungrig auf harte Wofeln.  Hier ist der aktuelle #stu-
bengeschichten-Podcast abrufbar:

 • Spotify
 • Apple
 • Amazon Music
 • Podcast.de
 • Deezer

Unsere Podcasts können in eurem Lieblingsportal abonniert 
und sehr gerne auch bewertet und kommentiert werden!

Dritter Stubengeschichten-Podcast aus Bergholz

Im dritten Podcast begeben wir uns auf die Reise nach Bergholz. Wie die Hugenotten 
den Bergholzer*innen eine leckere Neujahrstradition bescherten, die auch 
„waffentauglich“ war... Kerstin Werth und Hilma Stoldt bedienen das Wofelisen und 

Tannenbaumverbrennen bringt Bürger der 
Gemeinde Blankensee zusammen

Am „Pampsee“ fand 
am Samstag, den 
10.01.2026, das tra-
ditionelle Tannen-
baumverb rennen 
statt. Bürgerinnen 
und Bürger aus Pam-
pow, Freienstein und 
Blankensee folgten 
der Einladung und 
trafen sich zu einem 
gemeinsamen und 
geselligen Beisam-
mensein.
Im Vorfeld hatten die 
Kameraden der Frei-
willigen Feuerwehr 
zahlreiche ausge-
diente Weihnachts-
bäume in den Ort-
schaften eingesam-
melt und sorgte damit 
für einen reibungslo-
sen Ablauf der Ver-
anstaltung. Rund 120 
Besucher kamen am 
„Pampsee“ zusam-
men und genossen 
die lockere, ange-
nehme Atmosphäre. 
Bei winterlichen Tem-
peraturen entstanden 
viele interessante Gespräche, während die Flammen der 
brennenden Tannenbäume für eine besondere Stimmung 
sorgten. Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt: 
Die Kameraden der Feuerwehr boten Bratwurst und heißen 
Glühwein an, was bei den Gästen großen Anklang fand.
Das Tannenbaumverbrennen zeigte einmal mehr den starken 
Zusammenhalt der Ortsteile in Blankensee und bot eine schö-
ne Gelegenheit, das neue Jahr gemeinsam zu beginnen. 

Max-Florian Müller
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Nikolausfeier der Gemeinde Grambow

Zur Nikolausfeier am 6. Dezember fanden sich viele junge 
und ältere Einwohner im Gemeindezentrum ein. Nach der 
Begrüßung durch den Bürgermeister wurde das Begrüßungs-
geld für die jüngsten Einwohner der Gemeinde übergeben. 
Nach der Kaffeetafel gab es den schon traditionellen Auftritt 

Einladung zur Mitgliederversammlung der Jagdgenossenschaft Boock
Werte Jagdgenossen sowie Eigentümer an Grund und Boden der Jagdgenossenschaft Boock Der Vorsitzende der 
Jagdgenossenschaft Boock lädt alle Jagdgenossen zur Mitgliederversammlung am:

Donnerstag den 12.03.2026 um 18:00 Uhr, in der alten Feuerwehr, 17322 Boock, ein.

Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Abstimmung der Tagesordnung
2.  Rechenschaftsbericht, Abschussplanerfüllung, Kitzrettung
3.  Kassenbericht
4.  Kassenprüfungsbericht
5.  Beschluss zur Entlastung des Kassenwartes
6.  Beschluss Mustersatzung Land MV ( mit Änderung auf 5 Vorstandsmitglieder ) https://www.kreis-vg.de/media/

custom/2164_3081_1.PDF?1678969619
7.  Diskussion Pachtpreiserhöhung in Zusammenhang mit Pachtverlängerung
8.  Diskussion
9.  Beschluss zur Entlastung des Vorstandes
10.  Sonstiges und Schlußwort

*** Auszahlung der Jagdpacht ***

Mit freundlichen Grüßen
gez.
Christian Käding
Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Boock

der „Eggesiner Märchentruhe“ und auch in diesem Jahr be-
geisterte die moderne Version von „Frau Holle“ das Publikum. 
Im Anschluss lud die FFW zu einem Fackelumzug durch das 
Dorf ein. Nachdem dann auf dem Festplatz das Feuer ent-
zündet war, kam der Nikolaus und verteilte Geschenke an die 
Kinder.

Der Dorfclub bedankt sich herzlich bei allen Helfern,
der FFW Grambow und der Märchentruhe 
für die Unterstützung. 

Anlage
Mustersatzung für Jagdgenossenschaften

§ 1
Name und Sitz

Die Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezir-
kes ................................................................................ führt 
den Namen
"Jagdgenossenschaft .............................................................
...................................".
Sie hat ihren Sitz in … (einsetzen: Wohnsitz der Jagdvorste-
herin oder des Jagdvorstehers) und ist gemäß § 8 Absatz 1 
des Landesjagdgesetzes eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts.

§ 2
Mitglieder der Jagdgenossenschaft, Genossenschaftskataster
(1) Der Jagdgenossenschaft gehören die Eigentümer der 

Grundflächen,	die	zu	dem	gemeinschaftlichen	Jagdbezirk	
gehören und auf denen die Jagd ausgeübt werden darf, 
an (Mitglieder der Jagdgenossenschaft).

(2) Die zur Jagdgenossenschaft gehörenden Grundstücke 
sowie ihre Eigentümer werden in einem Genossenschafts-
kataster, das auf Grund des vom Katasteramt geführten 
Liegenschaftskatasters oder anderer Eigentumsnachweise 
geführt wird, aufgeführt.
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 Dabei sind auf Grund von Eigentumswechsel eingetretene 
Veränderungen dem Jagdvorstand durch den Erwerber 
nachzuweisen.

(3) Grundstücke, die auf der Grundlage von § 6a des Bundes-
jagdgesetzes zu befriedeten Bezirken erklärt worden sind, 
werden weiterhin im Genossenschaftskataster geführt. 
Deren Eigentümer sind für den Zeitraum der Befriedung 
nicht Mitglieder der Jagdgenossenschaft.

(4) Jedes Mitglied der Jagdgenossenschaft kann bei der 
Jagdvorsteherin oder dem Jagdvorsteher oder einer von 
diesen benannten Person des vertretungsberechtigten 
Vorstandes Einsicht in Unterlagen der Jagdgenossen-
schaft nehmen, soweit dies erforderlich ist, um die ihm als 
Mitglied gegenüber der Jagdgenossenschaft zustehenden 
Rechte oder Ansprüche sachgerecht geltend machen zu 
können.

§ 3
Aufgaben der Jagdgenossenschaft

 Die Jagdgenossenschaft verwaltet nach den Grund-
sätzen der Wirtschaftlichkeit alle Angelegenheiten, die 
sich aus dem Jagdrecht ihrer Mitglieder ergeben; sie hat 
insbesondere die Aufgabe, das ihr zustehende Jagdaus-
übungsrecht im Interesse der Mitglieder auf Grundlage 
des Bundes- und des Landesjagdgesetzes zu nutzen.

§ 4
Organe der Jagdgenossenschaft

 Organe der Jagdgenossenschaft sind die Jagdgenossen-
schaftsversammlung und der Jagdvorstand.

§ 5
Jagdgenossenschaftsversammlung

(1)	Mindestens	alle	 zwei	 Jahre	 findet	 eine	 Jagdgenossen-
schaftsversammlung statt.

 Auf Verlangen von mehr als einem Viertel der stimmberech-
tigten Mitglieder der Jagdgenossenschaft ist sie innerhalb 
von drei Monaten einzuberufen. Die Versammlung ist nicht 
öffentlich. Dritte können an ihr teilnehmen, wenn die Jagd-
genossenschaftsversammlung dies einstimmig beschließt. 
Einer Vertretung der Jagdbehörden ist die Anwesenheit 
jederzeit gestattet.

(2) Die Jagdgenossenschaftsversammlung ist von der Jagd-
vorsteherin oder von dem Jagdvorsteher unter Angabe 
der Tagesordnung mit einer Frist von 14 Tagen durch 
öffentliche Bekanntmachung in der jeweils betroffenen 
Gemeinde entsprechend deren Hauptsatzung einzube-
rufen. Die Beratungs- oder Beschlussgegenstände der 
Tagesordnung müssen so hinreichend bestimmt sein, dass 
für die Mitglieder der Jagdgenossenschaft ohne Weiteres 
erkennbar ist, über welche Fragen in der anstehenden 
Versammlung abgestimmt werden soll.

3) In der Jagdgenossenschaftsversammlung kann sich eine 
natürliche Person durch eine andere natürliche Person 
vertreten lassen. Diese Person darf höchstens zwei an-
dere Personen vertreten. Die Vertretungsvollmacht ist zu 
jeder Jagdgenossenschaftsversammlung schriftlich neu 
zu erteilen.

(4) Juristische Personen oder Personengesellschaften, Mit-
eigentümer und Gesamthandeigentümer können sich 
durch eine bevollmächtigte Person vertreten lassen.

 Diese Person darf höchstens zwei andere Personen ver-
treten. Die Vertretungsvollmacht ist zu jeder Jagdgenos-
senschaftsversammlung schriftlich neu zu erteilen.

(5) Die Vertretung durch ein Mitglied der Jagdgenossen-
schaft ist nur möglich, wenn die Summe aus eigener und 

vertretener	Grundfläche	ein	Drittel	der	Fläche	der	Jagd-
genossenschaft nicht überschreitet.

(6) Ein Mitglied der Jagdgenossenschaft darf nicht bei An-
gelegenheiten beratend oder entscheidend mitwirken, 
wenn die Entscheidung ihm selbst, seiner Ehegattin oder 
seinem Ehegatten oder seiner Lebenspartnerin oder 
seinem Lebenspartner einen Vor- oder Nachteil bringen 
kann. Davon ausgenommen sind Abstimmungen über die 
Jagdverpachtung.

§ 6
Beschlüsse der Jagdgenossenschaftsversammlung

(1) Die Jagdgenossenschaftsversammlung beschließt gemäß 
§ 9 Absatz 3 des Bundesjagdgesetzes mit der Mehrheit der 
anwesenden und vertretenen Mitglieder der Jagdgenos-
senschaft, als auch mit der Mehrheit der bei der Beschluss-
fassung	 vertretenen	Grundfläche	 (doppelte	Mehrheit).	
Mitglieder, die sich bei der Beschlussfassung der Stimme 
enthalten, sind bei der Feststellung der Zahl der bei der 
Beschlussfassung anwesenden und vertretenen Mitglieder 
zu berücksichtigen (Zurechnung zu den Nein-Stimmen). 
Die Abstimmung erfolgt grundsätzlich mit Handzeichen. 
Widerspricht ein Mitglied dieser Verfahrensweise, erfolgt 
die Stimmabgabe durch Stimmzettel.

 Bei Grundstücken, die im Miteigentum oder Gesamthand-
seigentum mehrerer Personen stehen, kann das Stimm-
recht nur einheitlich ausgeübt werden.

(2) Die Jagdgenossenschaftsversammlung beschließt über 
alle für die Jagdgenossenschaft wichtigen Angelegen-
heiten, insbesondere:
a) die Satzung und ihre Änderungen,
b) die Art der Jagdnutzung wie:
 - die Verpachtung, wobei die Verpachtung auf den 

Kreis der Mitglieder der Jagdgenossenschaft sowie 
der jagdpachtfähigen Personen, deren Hauptwohnung 
nicht weiter als 50 Kilometer entfernt vom Jagdbezirk 
liegt, beschränkt werden kann (§ 10 Absatz 1 des 
Bundesjagdgesetzes und § 8 Absatz 5 des Landes-
jagdgesetzes), 

 - die Jagdausübung durch angestellte Jägerinnen und 
Jäger oder

 - das Ruhen der Jagd,
c) im Falle der Verpachtung über die Art, die Pachtbedin-

gungen, die Erteilung des Zuschlages, die Änderung 
und Verlängerung des Pachtvertrages sowie über 
Unterverpachtungen,

d) die Verwendung des Ertrages aus der Jagdnutzung,
e) die Erhebung und Verwendung von Umlagen, die die 

Mitglieder der Jagdgenossenschaft erbringen,
f) die Einstellung von Personal,
g) die Festsetzung eines (pauschalierten) Auslagenersat-

zes und von Aufwandsentschädigungen,
h) den Haushaltsplan,
i) die Rechnungsprüfung und die Entlastungserteilung,
j) die Anpacht (§ 11 Absatz 7 des Landesjagdgesetzes), 

Zusammenlegung (§ 8 Absatz 2 des Bundesjagdge-
setzes, § 4 Absatz 1 des Landesjagdgesetzes) und die 
Teilung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks (§ 8 des 
Absatz 3 des Bundesjagdgesetzes),

k) die Bestellung einer Datenschutzbeauftragten oder 
eines Datenschutzbeauftragten.

 Die Jagdgenossenschaftsversammlung darf die Ent-
scheidung hierüber nicht auf den Jagdvorstand über-
tragen.

(3) Über die Beschlüsse der Jagdgenossenschaftsver-
sammlung ist durch eine vom Jagdvorstand benannte 
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schriftführende Person eine Niederschrift zu fertigen. Die 
schriftführende Person kann Mitglied des Jagdvorstandes 
sein. Aus der Niederschrift muss hervorgehen, wie viele 
Mitglieder der Jagdgenossenschaft anwesend waren und 
welche	Grundfläche	von	ihnen	vertreten	wurde,	ferner	wie	
viele Mitglieder der Jagdgenossenschaft für die Beschluss-
fassung stimmten und wie groß die von diesen vertretene 
Fläche war. Die Niederschrift ist vom Jagdvorstand zu 
unterzeichnen. Innerhalb von drei Wochen nach der 
Jagdgenossenschaftsversammlung ist durch den Jagd-
vorstand der Jagdbehörde eine Kopie der Niederschrift 
zu übersenden.

§ 7
Jagdvorstand

(1) Der Jagdvorstand besteht mindestens aus der Jagd-
vorsteherin oder dem Jagdvorsteher, ihrer oder seiner 
Stellvertretung und der Kassenverwalterin oder dem 
Kassenverwalter.

 Diese Personen bilden den vertretungsberechtigten 
Jagdvorstand nach § 9 Absatz 2 Satz 1 des Bundesjagd-
gesetzes. Daneben können weitere Personen, die lediglich 
über eine beratende Funktion verfügen und nicht stimm-
berechtigt sind, in einen erweiterten Jagdvorstand gewählt 
werden. Vorstandsmitglieder müssen nicht Mitglieder der 
Jagdgenossenschaft sein. Die Vorstandsmitglieder mit 
ihren jeweiligen Funktionen werden von der Jagdgenos-
senschaftsversammlung gemäß § 9 Absatz 3 des Bundes-
jagdgesetzes sowohl mit der Mehrheit der anwesenden 
und vertretenen Mitglieder der Jagdgenossenschaft als 
auch mit der Mehrheit der bei der Beschlussfassung 
vertretenen	Grundfläche	 (doppelte	Mehrheit)	 gewählt.	
Die Abstimmung erfolgt grundsätzlich mit Handzeichen. 
Widerspricht ein Mitglied der Jagdgenossenschaft dieser 
Verfahrensweise, erfolgt die Wahl durch Stimmzettel. § 6 
Absatz 3 gilt entsprechend.

(2) Die Amtszeit des Jagdvorstandes beträgt vier Jahre, 
wobei er bis zur Beschlussfassung über den neuen 
Jagdvorstand, höchstens jedoch bis sechs Monate nach 
Ablauf der Amtszeit, im Amt bleibt. Können Neuwahlen 
aufgrund von Ereignissen höherer Gewalt oder aufgrund 
von Rechtsvorschriften nicht oder nur unter erschwerten 
Bedingungen durchgeführt werden, wird der Ablauf der 
Amtszeit bis zum nächstmöglichen Versammlungstermin 
ausgesetzt. Scheidet während der Amtszeit ein Mitglied 
des vertretungsberechtigten Vorstandes aus, kann dieser 
ein Ersatzmitglied aus dem Kreis des erweiterten Vorstan-
des bestimmen. Die Amtsdauer des Ersatzmitglieds endet 
mit dem Ablauf der regulären Amtszeit des Vorstandes.

(3) Die Mitglieder des Jagdvorstandes sind ehrenamtlich tätig. 
Sie erhalten für ihre notwendigen und nachgewiesenen 
Auslagen Ersatz von der Jagdgenossenschaft.

 Die Jagdgenossenschaftsversammlung kann entspre-
chend § 6 Absatz 2 Satz 1 Buchstabe g einen pauschalen 
Auslagenersatz und eine Aufwandsentschädigung be-
schließen.

(4) Der Jagdvorstand tritt auf Einladung der Jagdvorsteherin 
oder des Jagdvorstehers nach Bedarf zusammen. Er muss 
einberufen werden, wenn ein Mitglied des Jagdvorstandes 
dies schriftlich beantragt.

(5) Der Jagdvorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 
zwei Mitglieder des vertretungsberechtigten Vorstands 
nach § 7 Absatz 1 Satz 1 anwesend sind. Er entscheidet 
mit der Mehrheit der anwesenden Stimmen; Stimment-
haltung ist nicht zulässig.

 Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Jagd-
vorsteherin oder des Jagdvorstehers.

(6) Kein Mitglied des Jagdvorstandes darf bei einer Ange-
legenheit der Jagdgenossenschaft beratend oder ent-
scheidend mitwirken, wenn die Entscheidung ihm selbst, 
seiner Ehegattin oder seinem Ehegatten, seiner Lebens-
partnerin oder seinem Lebenspartner, einem Verwandten 
bis zum ersten Grad oder einer vom ihm kraft Gesetzes 
oder rechtsgeschäftlicher Vollmacht vertretenen Person 
einen Vor- oder Nachteil bringen kann. In diesem Fall ist 
das Mitglied des Jagdvorstandes nicht stimmberechtigt.

§ 8
Aufgaben des Jagdvorstandes

(1) Der vertretungsberechtigte Jagdvorstand nach § 7 Absatz 
1 Satz 1 vertritt die Jagdgenossenschaft gerichtlich und 
außergerichtlich. Er verwaltet ihre Angelegenheiten.

 An die Beschlüsse der Jagdgenossenschaftsversammlung 
ist er gebunden.

(2) Der Jagdvorstand hat neben den in Absatz 1 aufgeführten 
folgende Aufgaben zu erfüllen:
a) Führen der Stimmliste,
b) Einberufung und Leitung der Jagdgenossenschafts-

versammlung,
c) Beurkunden und Ausführen der Mitgliederbeschlüsse,
d) Führen der Kassengeschäfte,
e) Aufstellen und Vorlage des Haushaltsplanes, der Jah-

resrechnung sowie des Verteilungsplanes,
f) Führen der Beitragsliste,
g) Beaufsichtigung der Angestellten, Berufsjägerinnen und 

Berufsjäger, Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher und 
Überwachung der Einrichtungen,

h) Vornahme der öffentlichen Bekanntmachungen,
i) Führen des Genossenschaftskatasters,
j) Anträge auf Abrundung gemäß § 2 Absatz 1 des Landes-

jagdgesetzes, § 5 Absatz 1 des Bundesjagdgesetzes.
(3) In Angelegenheiten, die nach Maßgabe des § 6 der 

Beschlussfassung durch die Jagdgenossenschaftsver-
sammlung unterliegen, kann, wenn die Erledigung keinen 
Aufschub duldet, der Jagdvorstand entscheiden. Er muss 
unverzüglich die Zustimmung der Jagdgenossenschafts-
versammlung einholen. Diese kann die Dringlichkeitsent-
scheidung aufheben.

(4) Über Beschlüsse des Jagdvorstandes ist eine Niederschrift 
zu fertigen und von diesem zu unterzeichnen. Innerhalb 
von drei Wochen nach der Beschlussfassung hat der Jagd-
vorstand der Jagdbehörde eine Kopie der Niederschrift 
zu übermitteln.

§ 9
Umlagen und Nutzungen

(1) Die von den Mitgliedern der Jagdgenossenschaft zu er-
hebenden Umlagen sowie die Auszahlungen aus den 
Nutzungen ergeben sich entsprechend dem jeweiligen 
Flächenanteil der Mitglieder. Zur Feststellung des Anteils 
der Mitglieder der Jagdgenossenschaft stellt der Jagdvor-
stand einen Verteilungsplan oder eine Beitragsliste auf.

(2) Beschließt die Jagdgenossenschaftsversammlung, den 
Reinertrag der Jagdnutzung nicht an die Mitglieder der 
Jagdgenossenschaft nach dem Verhältnis des Flächen-
inhaltes ihrer beteiligten Grundstücke zu verteilen, so kann 
jedes Mitglied, das dem Beschluss nicht zugestimmt oder 
sich der Stimme enthalten hat, die Auszahlung seines 
Anteils verlangen. Der Jagdvorstand hat den Beschluss 
entsprechend § 11 Absatz 1 öffentlich bekannt zu machen. 
Der Anspruch erlischt, wenn er nicht binnen eines Monats 
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nach der Bekanntmachung schriftlich oder mündlich zu 
Protokoll des Jagdvorstandes geltend gemacht wird.

(3) Mitglieder der Jagdgenossenschaft, die dem Beschluss 
über die Verwendung des Reinertrages der Jagdnutzung 
nicht zugestimmt oder sich der Stimme enthalten haben, 
sind in der Niederschrift aufzuführen.

§ 10
Geschäftsjahr

Als Geschäftsjahr gilt das Jagdjahr (1. April bis 31. März).

§ 11
Bekanntmachungen

(1) Die für die Mitglieder der Jagdgenossenschaft bestimmten 
Bekanntmachungen werden durch ortsübliche Bekannt-
machung in der Gemeinde … (einsetzen: Name der Ge-
meinde oder der Gemeinden, in deren Gebiet die Flächen 

der Jagdgenossenschaft gelegen sind) entsprechend 
deren Hauptsatzung vorgenommen.

............................................. , 
den ...................................................
(Ort) (Datum)

(2) Vorstehende Satzung ist in der Jagdgenossenschaftsver-
sammlung vom ... (einsetzen: Datum der Versammlung), in 
der ... (einsetzen: Anzahl) Mitglieder der Jagdgenossen-
schaft	mit	einer	Grundfläche	von	...	(einsetzen:	Größe	der	
vertretenen	Grundfläche)	Hektar	anwesend	oder	vertreten	
waren, beschlossen worden.

Die Jagdvorsteherin / Der Jagdvorsteher
Die stellvertretende Jagdvorsteherin / Der stellvertretende 
Jagdvorsteher
Die Kassenverwalterin / Der Kassenverwalter

sPortnachrIchten

 Neue Trikots für unsere Mannschaft –  
LSV Grambow

Große Freude bei unserer Mannschaft.
Dank	der	Unterstützung	von	Steffen	Schiele		(Allfinanz	Deut-
sche Vermögensberatung )  durften wir einen neuen Trikotsatz 
in Empfang nehmen.
Die Spieler und der Verein des LSV Grambow bedanken sich 
herzlich für die Unterstützung.und das Vertrauen in unsere 
Mannschaft.

LSV Grambow

42. Silvesterlauf des LSV Grambow mit über 
300 Teilnehmer

Der 42 Silvesterlauf des LSV Grambow war auch im Jahr 2025 
ein großer Erfolg.
Über 300 Teilnehmer aller Altersklassen nahmen an der tra-
ditionellen Veranstaltung zum Jahresende teil .
Wir bedanken uns herzlich bei allen , die mit ihrem Einsatz 
eine reibungslose Durchführung ermöglicht haben.

Ein besonderer Dank gilt zudem allen Sponsoren, die den 
Silvesterlauf unterstützt und damit zum Gelingen der Veran-
staltung beigetragen haben.
Wir freuen uns bereits auf den nächsten Lauf.

LSV Grambow
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WEIHNACHTSSPORT 2025
LSV GRAMBOW

27.12.2025 Tischtennis                                       

28.12.2026 Darts

29.12.2025 Volleyball

30.12.2025 Kinder- Hüpfburgsport

Karatesport in Mewegen
Seit Mai 2025 hat sich in Mewegen eine kleine Gruppe von 
Senioren zusammengefunden, um gemeinsam Karate zu er-
lernen. Als Trainer stehen ihnen Rolf Fratz (7. Dan) aus Me-
wegen sowie Wolfgang Tenzer (3. Dan) aus Strasburg zur 
Seite. Das Training erfolgt nach den Richtlinien der Ryukyu 
Kikai Martial Arts Association. Beide Trainer arbeiten bereits 
seit längerer Zeit zusammen.
Die Trainingsgruppe besteht aus Teilnehmern über 50 Jahren, 
die Interesse daran haben, Karate zu erlernen. Im Vordergrund 
steht dabei die körperliche Aktivität, der Erhalt der Fitness 
sowie das Erlernen von Grundlagen zur Selbstverteidigung. 
Das Training ist speziell auf diese Altersgruppe ausgerichtet. 
Neben dem sportlichen Aspekt wird auch Wert auf den per-
sönlichen Austausch gelegt. Zum Kennenlernen und zur 
Besprechung wichtiger Themen setzen sich die Mitglieder 
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des Dojos am Ende jeder Trainingseinheit noch gemeinsam 
zusammen.
Am 20.12.2025 fand erstmals in Mewegen eine Kyu-Prüfung 
im Karate statt. Die Prüfung wurde von Wolfgang Tenzer ab-
genommen. Zur Prüfung stellten sich Gabor C., Rüdiger C. 
und Daniel W.. Alle Teilnehmer bestanden die Prüfung erfolg-
reich.
Das	Training	findet	freitags	um	15.00	Uhr	statt:	im	Sommer	in	
der großen Sporthalle und im Winter im kleinen Sportraum der 
Grundschule Mewegen. Nach Absprache werden Trainings-
einheiten	 auch	 sonntags	 um	10.00	Uhr	 stattfinden.	Neue	
Sportkameraden sind herzlich Willkommen. Bei Fragen oder 
Interesse melden Sie sich gerne bei Herrn Rolf Fratz 0160-
5215347

Der Sportschützenverein Löcknitz startet in 
die neue Saison

Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern sowie bei unseren zahlreichen Gästen für ein 
gelungenes und stimmungsvolles Neujahrsschießen bedan-
ken. Mit insgesamt 77 Schützinnen und Schützen war die 
Veranstaltung sehr gut besucht und geprägt von sportlichem 
Ehrgeiz, Fairness und kameradschaftlichem Miteinander. Be-
sonders gefreut hat uns die Teilnahme der befreundeten 
Schützenvereine aus Jarmen, Jatznick, Straßburg, Blumenthal, 
Leopoldshagen, Rothenklempenow, Pasewalk, Friedland und 
Ueckermünde.
Eure Teilnahme hat maßgeblich zum Erfolg dieser Veranstal-
tung beigetragen und einmal mehr gezeigt, wie lebendig und 
verbunden unsere Schützengemeinschaft ist.
Ein herzliches Dankeschön gilt auch allen Helferinnen und 
Helfern im Hintergrund, die mit ihrem Einsatz für einen rei-

bungslosen Ablauf ge-
sorgt haben.
Das Jahr 2025 war für 
den Schützenverein ein 
wahres Meisterstück. 
Unsere Schützinnen und 
Schützen konnten sich in 
verschiedenen Diszipli-
nen hervorragend be-
haupten und brachten 
zahlreiche Urkunden, 
Medaillen und Pokale mit 
nach Hause.
Im Frühjahr 2026 werden 
die Kreis-Meisterschaf-
ten	stattfinden,	bei	denen	
die besten Schützen un-
serer Region um den Titel 
kämpfen. Der Verein wird mit einem starken Team antreten 
und hofft wieder auf Spitzenpositionen. Im Frühsommer folgen 
dann die Höhepunkte auf Landesebene. Die Landesmeister-
schaften versprechen spannende Wettkämpfe, bei denen 
unser Verein mit einigen der besten Schützen des Landes 
aufeinandertreffen werden.
Ein weiteres Highlight des Jahres 2026 wird das Gemeinde- 
und Schützenfest am 04. Juli 2026 sein, bei dem der Verein 
wieder zahlreiche befreundete Vereine, Gäste und die Be-
völkerung herzlich willkommen heißt. Dieses Event hat in der 
Region eine lange Tradition und stellt nicht nur ein sportliches, 
sondern auch ein geselliges Ereignis dar.
Besonders hervorzuheben ist der Bürgermeisterpokal, der 
bereits am 03. Juli 2026 von 15:00 bis 18:00 Uhr ausgetragen 
wird. Auch in diesem Jahr sind alle Bürgerinnen und Bürger 
eingeladen, daran teilzunehmen. Dies ist eine wunderbare 
Gelegenheit für die lokale Gemeinschaft, sich mit dem Schieß-
sport vertraut zu machen, ihre eigene Treffsicherheit zu testen 
und den Spaß an einer geselligen Veranstaltung zu genießen.  
Der Bürgermeisterpokal ist für seine lockere Atmosphäre und 
den freundschaftlichen Wettkampf bekannt.
Das gesamte Festwochenende wird von einem bunten Rah-
menprogramm begleitet, das für alle Altersgruppen etwas 
bietet – von Unterhaltung, Musik und Tanz bis hin zu regiona-
len Spezialitäten und festlicher Stimmung. Ein ideales Event, 
um den Zusammenhalt der Gemeinschaft zu stärken und die 
Tradition des Schützenvereins zu feiern.
Der Verein bedankt sich bei allen Mitgliedern, Unterstützern 
und Sponsoren, die durch ihren Einsatz und ihre Begeisterung 
das vergangene Jahr zu einem so erfolgreichen gemacht 
haben und blickt mit großer Vorfreude auf das laufende Jahr.
Wir freuen uns schon jetzt auf ein Wiedersehen bei den kom-
menden Wettkämpfen und wünschen allen Bürgerinnen und 
Bürgern, Schützinnen und Schützen weiterhin Gut Schuss und 
ein erfolgreiches neues Jahr!

Der Vorstand des SSV Löcknitz e.V. 1990
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Blankenseer Bürgermeisterpokal

kInder – schulen – ferIen

Begrüßungsgeld für Neugeborene
Am 09.12.2025 überreichte der Bürgermeister der Gemeinde 
Löcknitz das Begrüßungsgeld in Höhe von 250 € an die Eltern 
von 11 Neugeborenen. Die Übergabe fand im feierlichen 
Rahmen mit allen Eltern und Neugeborenen statt. Für die 
musikalische Unterhaltung sorgte Herr Warnke von der evan-
gelischen Kirchengemeinde Löcknitz mit weihnachtlichen 
Liedern. Neben einem Blumengruß der Gemeinde überreich-
te der Arbeitslosenverband den Eltern selbstgestrickte Söck-
chen für die Kleinen. Anschließend wurde bei einem Glas Sekt 
oder Saft angestoßen und geplaudert. Das Begrüßungsgeld 
als freiwillige Leistung zur Familienförderung wird bereits seit 
1996 bei Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen an die 
Eltern ausgezahlt. Mit den sechs Mädchen und fünf Jungen 
im vergangenen Jahr wurden bisher insgesamt 548 Kinder 
mit dem Begrüßungsgeld in der Gemeinde willkommen ge-
heißen. Voraussetzung ist u. a. der Hauptwohnsitz des/der 
Sorgeberechtigten in der Gemeinde Löcknitz seit mindestens 
einem Jahr vor Geburt des Kindes.

Sternensingen
Während	die	Sternensinger	in	vielen	Orten	flächendeckend	
von Tür zu Tür ziehen, entschied ich mich wieder für einen 

sehr persönlichen Weg: Der Besuch galt gezielt Haushalten 
von Senioren und alleinstehenden Menschen, denen der Weg 
zur Kirche oft schwerfällt. Mit ihren glänzenden Kronen und 
dem hellen Stern im Gepäck brachten die Kinder nicht nur 
den traditionellen Segen „C+M+B“ zu den Menschen, sondern 
vor allem Zeit und Aufmerksamkeit. Wir stimmten vertraute 
Lieder an, die bei den Bewohnern Kindheitserinnerungen 
weckten. Es ist schön zu sehen, wie die Augen der älteren 
Leute zu leuchten beginnen, wenn die Kinder singen.
Für unsere besuchten Senioren ist dies meist der erste per-
sönliche Segen im neuen Jahr und ein Zeichen, dass sie in 
unserer Gemeinschaft nicht vergessen werden.
Die Kinderstunde Penkun bedankt sich herzlich bei allen be-
suchten Haushalten für den warmherzigen Empfang und die 
großzügigen Spenden.
Wir freuen uns, dass diese Tradition in Penkun so lebendig 
bleibt und Generationen miteinander verbindet.

Text und Bilder: Diana Weber

Beim Fußballturnier in Blankensee, welches erstmals seit 2020 
stattfand, spielten zehn Mannschaften um den Bürgermeister-
pokal der Gemeinde. Nach fast sieben Stunden vieler inter-
essanter und abwechslungsreicher Spiele konnte der SV 
Polzow den Pokal des Bürgermeisters in Empfang nehmen.

Mein Dank gilt den Mitgliedern des SV Blankensee 49 für die 
Vorbereitung und Durchführung dieser Veranstaltung. Ich 
hoffe	auf	eine	Neuauflage	im	Jahr	2027!

Stefan Müller, Bürgermeister
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Grundschule Mewegen
Weihnachtsprogramm

Das Weihnachtsprogramm der Grundschule Mewegen war 
ein rundum gelungener und stimmungsvoller Vormittag. Die 
Schülerinnen und Schüler präsentierten ein abwechslungs-
reiches Programm: Es wurden wunderschöne Lieder gesun-
gen, Gedichte aufgesagt und fröhliche Tänze aufgeführt. 
Besonders begeistert hat die 4. Klasse mit dem Theaterstück 
„Prinzessin auf der Erbse“, bei dem viel gelacht wurde und 
bei	manchen	sogar	Tränen	der	Freude	flossen.

Ein ganz besonderes Highlight des Tages war ein selbstge-
schriebenes Lied von Thomas Kuhrt und Paulina Maczuga, 
das von den 3. und 4. Klassen gemeinsam vorgetragen wur-
de. Dieser Auftritt war ein sehr emotionaler Moment – nicht 
nur für die Kinder, sondern auch für viele Eltern im Publikum.
Insgesamt war es ein wunderbarer Vormittag voller Weih-
nachtsfreude, Emotionen und Gemeinschaft.

Bei den Boocker Zwergen tut sich was…
Ohh du fröhliche Vor-
weihnachtszeit. Auch 
die Kinder der Kita 
„Boocker Zwerge“ star-
teten gemeinsam und 
gespannt in die Vor-
weihnachtszeit. Den 
Startschuss dafür gab 
es am 27.11.2025, als 

alle Kinder und das Er-
zieherteam, die große 
Weihnachtstanne der 
Boocker  Gemeinde 
schmückten. Die Kinder 
hatten tolle Ketten ge-
bastelt und hängten die-
se mit Unterstützung der 
Gemeindearbeiter an 
den Baum.
Ab dem ersten Dezember ging es los mit dem aktiv Advents-
kalender bzw. dem Adventskreis. An jedem Tag bis zu den 
Weihnachtsferien, wurden die Kinder mit tollen Aktionen und 
Experimenten überrascht. Ein Highlight war die Märchenvor-
führung mit einem alten Filmprojektor. Während die Bilder an 
die Wand geworfen wurden, lasen die Erzieherinnen die 
passende Geschichte vor. Alle waren ganz begeistert von der 
gemütlichen Atmosphäre.
Anfang Dezember besuchte die Zahnputzschwester die Ein-
richtung. Sie erklärte allen wie man richtig Zähne putzt und 
die Kinder durften natürlich direkt danach üben und zeigen 
was sie konnten.

Ohh du fröhliche Vorweihnachtszeit. Auch die Kinder der Kita „Boocker Zwerge“ starteten 
gemeinsam und gespannt in die Vorweihnachtszeit. Den Startschuss dafür gab es am 27.11.2025, 
als alle Kinder und das Erzieherteam, die große Weihnachtstanne der Boocker Gemeinde 
schmückten. Die Kinder hatten tolle Ketten gebastelt und hängten diese mit Unterstützung der 
Gemeindearbeiter an den Baum.


Ab dem ersten Dezember ging es los mit dem aktiv Adventskalender bzw. dem Adventskreis. An 
jedem Tag bis zu den Weihnachtsferien, wurden die Kinder mit tollen Aktionen und Experimenten 
überrascht. Ein Highlight war die Märchenvorführung mit einem alten Filmprojektor. Während die 
Bilder an die Wand geworfen wurden, lasen die Erzieherinnen die passende Geschichte vor. Alle 
waren ganz begeistert von der gemütlichen Atmosphäre.


Anfang Dezember besuchte die Zahnputzschwester die Einrichtung. Sie erklärte allen wie man 
richtig Zähne putzt und die Kinder durften natürlich direkt danach üben und zeigen was sie 
konnten.


Am 10.12.2025 machten sich die Boocker Zwerge auf ins Gemeindezentrum „Zur Goldtonne“ 
denn dort erwartete sie ein besondere Besuch. Das Theater „Stolperdraht“ aus Schwedt war mit 
einem kleinen Ensemble angereist und hatte ein tolles und nachhaltiges Weihnachtsstück im
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Am 10.12.2025 machten 
sich die Boocker Zwerge 
auf ins Gemeindezent-
rum „Zur Goldtonne“ 
denn dort erwartete sie 
ein besondere Besuch. 
Das Theater „Stolper-
draht“ aus Schwedt war 
mit einem kleinen En-
semble angereist und 

hatte ein tol les und 
nachhal t iges Weih-
nachtsstück im Gepäck. 
Alle Kinder hörten ge-
spannt und aufmerksam 
zu. Am Ende wussten 
alle was mit ihrem Weih-
nachtsmüll zu tun ist. 
Vielen Dank an das The-
ater „Stolperdraht“ für 
die tolle Aufführung und super Zusammenarbeit.
Ein weiteres künstlerisches Highlight war das Weihnachts-
märchen der kleinen Grundschule Mewegen. Am 16.12.2025, 
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Bilder an die Wand geworfen wurden, lasen die Erzieherinnen die passende Geschichte vor. Alle 
waren ganz begeistert von der gemütlichen Atmosphäre.


Anfang Dezember besuchte die Zahnputzschwester die Einrichtung. Sie erklärte allen wie man 
richtig Zähne putzt und die Kinder durften natürlich direkt danach üben und zeigen was sie 
konnten.


Am 10.12.2025 machten sich die Boocker Zwerge auf ins Gemeindezentrum „Zur Goldtonne“ 
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finden würde und ob er vielleicht auch das ein oder andere kleine Geschenk dabei haben würde.
Nach dem gemeinsamen Frühstück war es soweit, es klopfte laut an die Tür. Es war der 
Weihnachtsmann, der mit einem Sack voller Geschenke und einer schönen Geschichte für die 
Kinder angereist war. Die Freude war groß und es war eine gelungene Feier für die Kinder und 
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Der Weihnachtsmann kommt zu den  
Feldmäusen nach Ramin…

… und noch jede Menge Gäste!
Am Mittwoch, den 10.12.2025 sollte es passieren. Die Weih-
nachtsfeier in der Kita Feldmäuse stand auf dem Programm. 
Gleichzeitig wollten wir auch unsere schöne, vollständig sa-
nierte	Kita	feiern.	Alle	Kinder	lernten	fleißig	ein	Gedicht	und	
mehrere weihnachtliche Lieder wurden einstudiert.
Endlich war es soweit. Viele Gäste ließen es sich nicht nehmen, 
sich unseren Kindergarten anzusehen und erfreuten sich an 
unserem Programm.
Der Bürgermeister, Herr Retzlaff und auch die Leiterin der 
Kita	 fanden	 lobende	Worte	 für	die	Baufirmen	aus	der	Um-

gebung für die geleistete Ar-
beit.
Die Eltern unserer Kinder ha-
ben uns wieder mit ihren lecke-
ren Kuchen überrascht und 
auch die selbstgebackenen 
Plätzchen kamen gut an.
Endlich war es soweit und der 
Weihnachtsmann fand den 
Weg in unsere Kita.  Alle Kinder 
bekamen ein Geschenk und 
sagten voll Freude noch einmal 
ihr Gedicht auf.

Adventsnachmittag der Vorschulgruppen
Am 03.und 04.12.25 trafen sich die grüne, sowie die türkise 
Gruppe mit ihren Eltern zu einem gemütlichen Adventsnach-
mittag in der Aula unserer Kita. Die Kinder hatten ein weih-
nachtliches Programm vorbereitet, bevor wir dann den lecke-
ren Kuchen und die selbstgebackenen Plätzchen bei Kerzen-
schein, Weihnachtsmusik und netten Gesprächen gegessen 
haben. Wir wünschen allen eine schöne besinnliche Vorweih-
nachtszeit, gemütliche Stunden im Familienkreis und ein 
gesundes, erfolgreiches neues Jahr 2026. Danke für die 
gute Zusammenarbeit sagen!

Marta und Karina

Spotkanie adwentowe grup zerówkowych
W dniach 3 i 4 grudnia 2025 r. grupy zielona i turkusowa 
spotkały	 się	wraz	 z	 rodzicami	 na	przyjemnym	popołudniu	
adwentowym	w	auli	naszego	przedszkola.	Dzieci	przygotowały	
świąteczny	program,	a	następnie	zjedliśmy	pyszne	ciasto	i	
domowe	ciasteczka	przy	blasku	świec,	świątecznej	muzyce	
i	miłych	rozmowach.	Życzymy	wszystkim	pięknych,	refleksyj-
nych	świąt	Bożego	Narodzenia,	przyjemnych	chwil	w	gronie	
rodziny	oraz	zdrowego	 i	pełnego	sukcesów	Nowego	Roku	
2026.	Dziękujemy	za	dobrą	współpracę!

Marta i Karina

Kita Randowspatzen
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Besuch in der Tagespflege
Bereits zum zweiten Mal haben die Kinder der lila Gruppe aus 
dem	Kindergarten	Randow-Spatzen	die	Tagespflege	besucht.	
Sie brachten selbstgebastelten Tannenbaumschmuck mit und 
stellten ein kleines Programm vor. Die Kinder sangen und 
tanzten, was den Seniorinnen und Senioren viel Freude be-
reitete.
Anschließend sangen alle zusammen weihnachtliche Lieder 
zur Akkordeonmusik. Es war eine schöne Einstimmung auf 
die Weihnachtszeit. Zum Abschied erhielten die Kinder ein 
Körbchen mit  süßen Leckereien
Der Besuch hat allen viel Spaß gemacht und zeigte, wie schön 
es ist, sich zu treffen und gemeinsam Zeit zu verbringen.

Big Band w przedszkolu „Randow-Spatzen“ 
– tego jeszcze nie było!

Dziesiątego	grudnia	2025	roku	
mieliśmy	okazję	gościć	w	nas-
zym przedszkolu polski big 
band , ,Hermes Swing“ z 
Państwowej	Szkoły	Muzycznej	
I	 stopnia	 w	Myśliborzu	 pod	
kierownictwem Pana Andrzeja 
Wachowicza.	Zespȯł	złożony	z	
dziesięciu	młodych	muzykȯw	w	
w i e k u  o d  7  d o  1 8  l a t 
zaprezentował	nam	wiele	bard-
zo	 znanych	 utworȯw,	 ktȯre	
spotkały	się	z	entuzjastycznym	
przyjęciem	zarȯwno	 ze	 strony	

dzieci,	jak	i	dorosłych.	Muzyka	,,na	żywo“,		grana	na	praw-
dziwych	 instrumentach	 dosłownie	 zahipnotyzowała	
publiczność	 (	 dodajmy,	 że	 najmłodsi	 uczestnicy	 koncertu	
mieli	 roczek).	Nie	obyło	 się	oczywiście	bez	bisȯw.	Między	
utworami	muzycy	zaprezentowali	nam	rȯwnież	swoje	instru-
menty solo, a po koncercie pozwolili naszym dzieciom na nich 
pograć.	Mamy	wielką	nadzieję,	że	big	band	zagości	u	nas	
ponownie	za	rok,	a	więc	……	czekamy

Big Band im Kindergarten  
„Randow-Spatzen“ – das gab es noch nie!

Am 10. Dezember 2025 hatten wir die Gelegenheit, die pol-
nische Big Band „Hermes Swing“ der Staatlichen Musikschu-
le	I.	Stufe	in	Myślibórz	unter	der	Leitung	von	Herrn	Andrzej	
Wachowicz in unserem Kindergarten zu begrüßen.
Die aus zehn jungen Musikern im Alter von 7 bis 18 Jahren 
bestehende Band präsentierte viele sehr bekannte Stücke, 
die sowohl bei den Kindern als auch bei den Erwachsenen 

große Begeisterung auslösten. Die „Live“-Musik, gespielt auf 
echten Instrumenten, hypnotisierte das Publikum förmlich (wir 
möchten hinzufügen, dass die jüngsten Konzertbesucher 
gerade einmal ein Jahr alt waren).
Natürlich gab es auch Zugaben. Zwischen den einzelnen 
Stücken stellten die Musiker ihre Soloinstrumente vor, und 
nach dem Konzert durften unsere Kinder diese sogar selbst 
ausprobieren.
Wir hoffen sehr, dass die Big Band uns auch im nächsten Jahr 
wieder besucht – wir warten schon

Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)

Weihnachtliche Stimmung im Hort der 
„Randow-Spatzen“

Am 12.12.2024 ab 12 Uhr wurde es im Hort besonders ge-
mütlich.
Wir veranstalteten einen Nachmittag mit vielen Aktionen rund 
um das Thema Weihnachten.
Ein Highlight war das Stockbrotbacken an der Feuerschale, 
bei dem sich alle aufwärmen sowie gemeinsam erzählen und 
lachen konnten. Dazu gab es warmen Kakao und Kinder-
punsch. In der Küche rührten die Kinder Teig an, backten 
Waffeln und konnten diese anschließend verkosten. Auch das 
traditionelle Plätzchenessen durfte nicht fehlen. Besonders 
stolz waren die Kinder darauf, dass sie die Plätzchen genie-
ßen konnten, die sie bereits in der Woche zuvor selbst ge-
backen und dekoriert hatten. Mhhhhh, lecker – so schmeckt 
also Weihnachten! In entspannter Atmosphäre blieb viel Zeit 
für Gespräche und gemeinsames Genießen – gerade das, 
was im Alltag oft zu kurz kommt. Musikalisch begleitet wurde 
der Nachmittag von Marek mit seinem Akkordeon. Gemeinsam 
sangen wir viele Weihnachtslieder am Feuer und begleiteten 
sie mit Instrumenten. Für ruhige Momente sorgten der Mär-
chenfilm	„Die	Schneekönigin“	sowie	die	Serie	„Weihnachts-
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mann & Co. KG“, die die Kinder in eine winterliche Fantasie-
welt entführten. Kreativ wurde es beim Weihnachtsbasteln: 
Mit	 viel	 Begeisterung	bemalten	die	Kinder	 Tonfiguren.	 Es	
entstanden tolle Kunstwerke, die sie anschließend mit nach 
Hause nehmen konnten. Es war ein wunderschöner, gemüt-
licher und vorweihnachtlicher Nachmittag, der bei uns die 
Vorfreude auf Weihnachten weckte.
Wir wünschen allen eine fröhliche und besinnliche Weih-
nachtszeit!

Maria Küssow

Weihnachtliche Klänge in der  
Kita Randow-Spatzen

Am 19. Dezember 2025 wurde es weihnachtlich in der Kita 
Randow-Spatzen. Ein Mandolinenorchester gab ein kleines 
Konzert und begeisterte Kinder, Erzieherinnen und Gäste.
Die Schülerinnen und Schüler des Orchesters spielten unter 
der Leitung des Ehepaares Schächter. Mit viel Freude trugen 
sie bekannte deutsche & polnische Weihnachtslieder vor und 
sorgten für eine schöne, festliche Stimmung.
Besonders schön war, dass alle mitmachen durften. Frau 
Schächter lud die Zuhörer immer wieder zum Mitsingen ein. 
So entstand ein fröhliches gemeinsames Musikerlebnis.
Wir bedanken uns herzlich beim Mandolinenorchester und 
dem Ehepaar Schächter für diesen tollen Vormittag, der allen 
noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Nikolaus-Sportfest - Ein bewegungsreicher 
Tag voller Spaß!

Am 09.12.2025 fuhren die Vorschulkinder, auf Einladung des 
Kreissportbundes, zum „Nikolaus-Sportfest“ nach Pasewalk.
Nach einer herzlichen Begrüßung sorgte der Weihnachtself 
– begleitet von den Klängen von „Weihnachtsmann im Fitness-
studio“ – zunächst für eine gemeinsame Erwärmung. An-

schließend konnten sich unsere Kinder an zwölf verschiede-
nen Stationen so richtig austoben. Ob Hüpfburg, abwechs-
lungsreiche Parcours, Bällebad oder Sackhüpfen – überall 
gab es viel zu entdecken und jede Menge Spaß.
Zwischendurch stärkten sich die Kinder mit frischem Obst 
und machten ein Gruppenfoto mit Anna, Elsa und den Weih-
nachtswichteln.
Zum Abschluss erhielt jedes Kind eine persönliche Medaille, 
bevor es mit dem Bus zurück nach Löcknitz ging.
Wir danken dem Kreissportbund Vorpommern-Greifswald e.V. 
herzlich für die Einladung und freuen uns schon auf das 
nächste Jahr.

Kita „Randow-Spatzen“

Tradition trifft Freude – Unsere Spatzen bei 
der Nikolaus-Aktion 2025

Am 6. Dezember ist Nikolaus – das weiß jedes Kind. Und 
viele wissen auch - Wer am Vorabend seine geputzten Stiefel 
vor die Haustür stellt, darf sich am Nikolaustag über eine 
kleine Überraschung freuen. Auch in diesem Jahr veranstal-
tete der Nahkauf wieder seine schöne Nikolaus-Aktion. Alle 
Kinder unter 12 Jahren konnten bis zum 30. November ihre 
selbst gestalteten Nikolaus-Stiefel im Markt abgeben. Wir, die 
Kinder der deutsch-polnischen Kindertagesstätte, nehmen 
schon seit vielen Jahren an dieser tollen Aktion teil und haben 
unsere gefüllten Stiefel am 5. Dezember abgeholt. Als Dan-
keschön überraschten wir das Nahkauf-Team am 8. Dezem-
ber 2025 mit einem kleinen Weihnachtsständchen – und das 
gleich mit mehreren Gruppen.

Wenn Engel tanzen – ein unvergesslicher  
Advent bei den Randow-Spatzen

Die Kinder der hellblauen Gruppe der Kita Randow-Spatzen 
aus Löcknitz erlebten die Adventszeit besonders intensiv. Sie 
bereiteten für ihre Eltern und Großeltern ein bewegendes 
Theaterstück zum Thema Weihnachten vor.
Als Engel, Hirten und die drei Könige präsentierten sie zu 
Musik von Ennio Morricone einen beeindruckenden Tanz. Die 
Kinder begeisterten das Publikum so sehr, dass der Applaus 
kein Ende nahm.
Im Anschluss genossen Eltern und Großeltern die beiden 
Nachmittage in gemütlicher Atmosphäre. Beim Kaffee- und 
Kuchenbuffet in der weihnachtlich geschmückten Aula ent-
stand eine außergewöhnliche und festliche Stimmung.
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Es gab selbst gebastelte Geschenke, und es wurden viele 
Fotos gemacht, die sowohl Eltern als auch Großeltern noch 
lange an diese schönen Erlebnisse erinnern werden.

Frohe Weihnachten - Wesołych Świąt - 
Веселих свят - Feliz Navidad

Weihnachtszauber in der  
Kita Randow-Spatzen

„Ich habe doch nur einen Namen!“ erklärte der Weihnachts-
mann am 11.12.2025 den Kindern der deutsch-polnischen 
Kita „Randow-Spatzen“. Nach einem leckeren Weihnachts-
frühstück machten es sich alle Gruppen in ihren Räumen 
gemütlich und genossen die vorweihnachtliche Atmosphäre.
Die Kinder staunten nicht schlecht, als plötzlich ein Klopfen 
an der Tür zu hören war. Ein älterer Mann mit weißem Bart 
und rotem Anzug trat ein – was für eine Aufregung! Der Weih-
nachtsmann war endlich gekommen. Mit klopfendem Herzen 
sangen die Kinder Weihnachtslieder, und ein paar besonders 
Mutige trugen sogar ein Gedicht vor. Zum Abschluss gab es 
für jede Gruppe im Kindergarten neues Spielzeug.

Weihnachtsfeier in der „Wasserfabrik“
Am 16.12.2025 fuhren wir nach Stettin zur Weihnachtsfeier in 
die „Wasserfabrik“. Wir begannen den Tag mit einem gemein-
samen Frühstück in unserem Partnerkindergarten Nr. 67, von 
dem wir die Einladung erhalten hatten. Anschließend gingen 
wir zu Fuß zur „Wasserfabrik“, wo uns der Nikolaus mit Süßig-
keiten erwartete. Aufgeteilt in zwei gemischte Gruppen be-
gaben wir uns mit professionell ausgebildetem Personal auf 
eine Besichtigungstour durch die kürzlich errichtete Anlage. 
Alle Bildungsräume waren sehr interessant und mit zahlreichen 
multimedialen Geräten zum selbstständigen Experimentieren 
ausgestattet. Während der Besichtigung beobachteten wir 
den Wasserkreislauf in der Natur, lernten viele Tiere und ihre 
Anpassungs- und Verteidigungsfähigkeiten kennen. Wir be-
obachteten echte Fische im Aquarium und virtuelle Meeres-
bewohner im multimedialen Tunnel. Wir erfuhren viele interes-
sante Fakten über den Weltraum. Am Ende des Besuches war 
auch Zeit für Bastelarbeiten und Spiele mit verschiedenen 
Bausteinen. Voller Eindrücke kehrten wir zum Mittagessen in 
den Kindergarten Nr. 67 zurück, wo wir Zeit zum freien Spielen 
hatten und Schneemänner aus Holzstäbchen bastelten. Über-
raschenderweise besuchte uns auch der Weihnachtsmann, 
der uns bis zum Ende des Treffens begleitete. Nach dem 
Nachmittagssnack fuhren wir mit dem Bus zurück in unseren 
Kindergarten. Wir danken unseren Freunden aus dem öffent-
lichen Kindergarten Nr. 67 für die Einladung zu diesem Treffen 
und den gemeinsam verbrachten Tag. Das Projekt wurde aus 
Mitteln	der	Organisation	PNWM	finanziert.

Spotkanie mikołajkowe w „Fabryce Wody“
16.12.2025r.	udaliśmy	się	do	Szczecina	na	mikołajkowe	spot-
kanie	w	 „Fabryce	Wody“.	Dzień	 rozpoczęliśmy	wspólnym	
śniadaniem	w	naszym	partnerskim	Przedszkolu	Publicznym	
nr	67,	od	którego	otrzymaliśmy	zaproszenie.	Następnie	spa-
cerem	poszliśmy	do	„Fabryki	Wody“,	gdzie	czekał	na	nas	św.	
Mikołaj	ze	słodkościami.	Podzieleni	na	dwie	mieszane	grupy	
udaliśmy	 się	 z	 przewodnikami	 na	 zwiedzanie	 	 niedawno	
powstałego	obiektu.	Wszystkie	pomieszczenia	 edukacyjne	
były	bardzo	 interesujące,	wyposażone	w	liczne	urządzenia	
multimedialne do samodzielnego eksperymentowania. Pod-
czas	zwiedzania	obserwowaliśmy	obieg	wody	w	przyrodzie,	
poznaliśmy	wiele	zwierząt	oraz	ich	zdolności	adaptacyjne	i	
obronne.	Obserwowaliśmy	prawdziwe	rybki	w	akwarium	oraz	
wirtualne stworzenia morskie w multimedialnym tunelu. 
Dowiedzieliśmy	się	wielu	ciekawostek	o	kosmosie.	Na	koniec	
zwiedzania	był	 też	czas	na	prace	plastyczne	oraz	zabawy	
rozmaitymi	 klockami.	Pełni	wrażeń	wróciliśmy	na	obiad	do	
Przedszkola	Publicznego	nr	67,	gdzie	mieliśmy	czas	na	za-
bawy	swobodne	oraz	wykonywaliśmy	bałwanki	z	drewnianych	
patyczków.	Niespodzianie	odwiedził	nas	również	św.	Mikołaj,	
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Schießwarnung
für den Truppenübungsplatz JÄGERBRÜCK 

vom 01.02.2026 bis 28.02.2026

1. TrÜbPl JÄGERBRÜCK gibt folgende Sperrzeiten bekannt:
Montag 02.02.2026 07:00 - 17:00 Uhr
Dienstag 03.02.2026 07:00 - 22:00 Uhr
Mittwoch 04.02.2026 07:00 - 17:00 Uhr
Donnerstag 05.02.2026 07:00 - 22:00 Uhr
Freitag 06.02.2026 07:00 - 15:00 Uhr

Montag 09.02.2026 07:00 - 17:00 Uhr
Dienstag 10.02.2026 07:00 - 22:00 Uhr
Mittwoch 11.02.2026 07:00 - 17:00 Uhr
Donnerstag 12.02.2026 07:00 - 22:00 Uhr
Freitag 13.02.2026 07:00 - 15:00 Uhr

Montag 16.02.2026 07:00 - 17:00 Uhr
Dienstag 17.02.2026 07:00 - 22:00 Uhr
Mittwoch 18.02.2026 07:00 - 17:00 Uhr
Donnerstag 19.02.2026 07:00 - 22:00 Uhr
Freitag 20.02.2026 07:00 - 15:00 Uhr

Montag 23.02.2026 07:00 - 17:00 Uhr
Dienstag 24.02.2026 07:00 - 22:00 Uhr
Mittwoch 25.02.2026 07:00 - 17:00 Uhr
Donnerstag 26.02.2026 07:00 - 22:00 Uhr
Freitag 27.02.2026 07:00 - 15:00 Uhr

Schießwarnung
für den Truppenübungsplatz JÄGERBRÜCK 

vom 01.03.2026 bis 31.03.2026

1. TrÜbPl JÄGERBRÜCK gibt folgende Sperrzeiten bekannt:
Montag 02.03.2026 07:00 - 17:00 Uhr
Dienstag 03.03.2026 07:00 - 24:00 Uhr

Truppenübungsplatzkommandantur 17358 TORGELOW, 17.05.2021
JÄGERBRÜCK           Pasewalker Chaussee 7

Tel: 03976- 250- 3031
FspNBw: 90- 8440- 3031

Schießwarnung 07 / 2021
für den Truppenübungsplatz JÄGERBRÜCK

vom 01.07.2021 bis 31.07.2021

1. TrÜbPl JÄGERBRÜCK gibt folgende Sperrzeiten bekannt:

Tag Datum Sperrzeiten
Dienstag 01.07.2021 07:00 - 02:00
Freitag 02.07.2021 07:00 - 15:00

Montag 05.07.2021 07:00 - 17:00
Dienstag 06.07.2021 07:00 - 17:00
Mittwoch 07.07.2021 07:00 - 17:00

Donnerstag 08.07.2021 07:00 - 17:00
Freitag 09.07.2021 07:00 - 15:00

Montag 12.07.2021 07:00 - 17:00
Dienstag 13.07.2021 07:00 - 17:00
Mittwoch 14.07.2021 07:00 - 17:00

Donnerstag 15.07.2021 07:00 - 17:00
Freitag 16.07.2021 07:00 - 15:00

Montag 19.07.2021 07:00 - 17:00
Dienstag 20.07.2021 07:00 - 17:00
Mittwoch 21.07.2021 07:00 - 17:00

Donnerstag 22.07.2021 07:00 - 17:00
Freitag 23.07.2021 07:00 - 15:00

Montag 26.07.2021 07:00 - 17:00
Dienstag 27.07.2021 07:00 - 17:00
Mittwoch 28.07.2021 07:00 - 17:00

Donnerstag 29.07.2021 07:00 - 17:00
Freitag 30.07.2021 07:00 - 15:00

2. Es ist verboten:
- Unbefugtes Betreten des Truppenübungsplatzes
- Widerrechtliches Aneignen von Munition und Munitionsteilen

3. Vorsicht!
Blindgänger, Übungen von Kampffahrzeugen, Fahren mit Tarnlicht, 
Straßenverschmutzungen, unbeleuchtete und getarnte Fahrzeuge sind eine 
ständige Gefahr auf dem Truppenübungsplatz.

A C H T U N G    L E B E N S G E F A H R !

4. G e s p e r r t e  G e l ä n d e t e i l e  s i n d  d u r c h : V e r b o t s - u n d                   
H i n w e i s s c h i l d e r   b z w. S c h r a n k e n   u n d  V e r k e h r s z e i c h e n g
e k e n n z e i c h n e t.

im Original gezeichnet
Richter, Stabsfeldwebel

Mittwoch 04.03.2026 07:00 - 17:00 Uhr
Donnerstag 05.03.2026 07:00 - 24:00 Uhr
Freitag 06.03.2026 07:00 - 15:00 Uhr

Montag 09.03.2026 07:00 - 17:00 Uhr
Dienstag 10.03.2026 07:00 - 24:00 Uhr
Mittwoch 11.03.2026 07:00 - 17:00 Uhr
Donnerstag 12.03.2026 07:00 - 24:00 Uhr
Freitag 13.03.2026 07:00 - 17:00 Uhr

Montag 16.03.2026 07:00 - 17:00 Uhr
Dienstag 17.03.2026 07:00 - 24:00 Uhr
Mittwoch 18.03.2026 07:00 - 17:00 Uhr
Donnerstag 19.03.2026 07:00 - 24:00 Uhr
Freitag 20.03.2026 07:00 - 15:00 Uhr

Montag 23.03.2026 07:00 - 17:00 Uhr
Dienstag 24.03.2026 07:00 - 24:00 Uhr
Mittwoch 25.03.2026 07:00 - 17:00 Uhr
Donnerstag 26.03.2026 07:00 - 24:00 Uhr
Freitag 27.03.2026 07:00 - 15:00 Uhr

von Samstag
bis Sonntag

28.03.2026
12.04.2026

Instandsetzungszeit- /
Schießfreie Zeit

2. Es ist verboten:
- Unbefugtes Betreten des Truppenübungsplatzes
- Widerrechtliches Aneignen von Munition u. Munitions-

teilen
3. Vorsicht! Blindgänger, Übungen von Kampffahrzeugen, 

Fahren mit Tarnlicht, Straßenverschmutzungen, unbeleuch-
tete und getarnte Fahrzeuge sind eine ständige Gefahr auf 
dem Truppenübungsplatz.

 ACHTUNG LEBENSGEFAHR!
4. Gesperrte Geländeteile sind durch: Verbots- und Hinweis-

schilder bzw. Schranken und Verkehrszeichen gekenn-
zeichnet.

Jens Deparade
Oberstabsfeldwebel

który	towarzyszył	nam	do	końca	spotkania.	Po	podwieczorku		
wróciliśmy	autokarem	do	naszego	przedszkola.	Dziękujemy	
naszym	przyjaciołom	z	Przeszkola	Publicznego	nr	67	za	za-
proszenie	do	udziału	w	spotkaniu	oraz	wspólnie	spędzony	
dzień.	Projekt	został	dofinansowany	ze	środków	organizacji	
PNWM.

Wenn Eltern mit Liebe kochen & zu  
Meisterköchen werden

Wir, das Team der deutsch-polnischen Kindertagesstätte, 
möchten uns von Herzen bei all unseren Eltern für die wunder-
baren Buffets bedanken, die Sie in diesem Jahr zu unseren 
Kita-Festen beigesteuert haben. Einige Veranstaltung wurde 
durch Ihre Kreativität, Ihre Mühe und Ihre Großzügigkeit zu 
etwas ganz Besonderem. Ein besonderer Dank gilt Ihnen auch 
für das wunderschöne Buffet zu unserem Weihnachtsfest am 
11.12.2025. Es sind wahre, liebevoll gestaltete Kunstwerke 
entstanden – und sie waren nicht nur ein Augen-, sondern 
auch ein Gaumenschmaus.

Ihre Unterstützung 
macht unsere Feste 
zu fröhlichen, ge-
mütlichen und ge-
nussvollen Momen-
ten für die Kinder, 
für Sie und für uns 
a l s  T e a m .  W i r 
schätzen Ihr Enga-
gement sehr und 
freuen uns über die 
enge, vertrauens-
volle Zusammen-
arbeit.

Dziękujemy!	–	
Vielen Dank!

Ihr Kita Randow- Spatzen Team
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Siegfried Scholz
*18. Januar 1947    † 3. Februar 2021

Es ist nicht wichtig, vor wie viel Jahren du gegangen
bist, an manchen Tagen fühlt es sich an , als wäre es

gestern gewesen.
Dich zu verlieren,war unsagbar schwer,dich zu

vermissen noch viel mehr.
Du fehlst uns unendlich.

Deine Christine und deine Kinder mit Familie

5 Jahre ohne dich

Das letzte Halali ist geblasen,  Das letzte Halali ist geblasen,  
der Jäger ist zur ewigen Jagd aufgebrochen.der Jäger ist zur ewigen Jagd aufgebrochen.

– Weidmannsruh –– Weidmannsruh –

N A C H R U FN A C H R U F

Die Hegegemeinschaft „Am Randow Bruch“  Die Hegegemeinschaft „Am Randow Bruch“  
nimmt Abschied von nimmt Abschied von 

Weidmann Helmar SchothWeidmann Helmar Schoth
Er hat sich über viele Jahre mit besonderem Engagement  Er hat sich über viele Jahre mit besonderem Engagement  
dem Jagdhornblasen gewidmet und damit das jagdliche dem Jagdhornblasen gewidmet und damit das jagdliche 

Brauchtum gepflegt und weitergegeben.Brauchtum gepflegt und weitergegeben.

Sein Einsatz und sein Wirken werden in  Sein Einsatz und sein Wirken werden in  
den Klängen der Hörner und im Fortbestehen den Klängen der Hörner und im Fortbestehen 

dieser jagdlichen Tradition weiterleben.dieser jagdlichen Tradition weiterleben.

Boock, Boock, im Dezember 2025im Dezember 2025

Verlässliche Hilfe  
in den schwierigsten Stunden
Unmittelbar nach dem Tod eines Verwandten stürzt auf die Hinter-
bliebenen sehr viel herein. In ihrer Trauer ist die Familie in dieser 
Situation meist überfordert. Umso wichtiger ist jetzt professionelle 
Hilfe von außen. Der wichtigste Helfer in den folgenden, schwierigen 
Tagen ist der Bestattungsunternehmer. 
Er ist nicht nur für die Beerdigung maßgebend. Darüber hinaus un-
terstützt er beim Schalten von Traueranzeigen, bei der Koordination 
mit Pfarrer und Kirche, er berät bei der Gestaltung der Trauerkarten 
und erledigt auf Wunsch die wichtigsten Behördengänge. Somit ko-
ordiniert und regelt er wie selbstverständlich viele Dinge. Zögern Sie 
nicht lange, im Trauerfall den Bestatter zu Rate ziehen.  Je früher 
er sich kümmert und alle notwendigen Schritte einleitet, desto eher 
können Familie und Verwandte sich der wichtigen Trauerarbeit, die 
nun ansteht, voll und ganz widmen. Bestatter sind in ausnahmslos 
allen Fragen zum Trauerfall kompetente Berater, auf die man sich 
hundertprozentig verlassen kann.

Helfer in schweren Stunden

Wenn die Sonne des Lebens untergeht, 
dann leuchten die Sterne der Erinnerung.

Für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme 
durch Wort, Schrift, Blumen und Geldzuwendungen 
sowie für das ehrende Geleit zur letzten Ruhestätte 

unseres geliebten Vaters

DIETER SANDMANN
möchten wir uns herzlich bedanken.

Ein besonderer Dank gilt der Hausarztpraxis Dipl. med. 
Iwona Stankowska, dem SAPV-Team Uecker-Randow 

mit Frau Dr. Renz, dem Fahrdienst Touristenverein Penkun, dem 
Pflegedienst des DRK Penkun, dem Bestattungsinstitut Haupt, 

Inh. Th. Busch, dem Blumencafé Sandra Rüsch, dem Trauerredner 
Frank Piwodda sowie Familie Dürre/Hirsemann für die schönen 

Räumlichkeiten zum Trauerkaffee. 

Im Namen aller Angehörigen
Die Kinder

Penkun, im Januar 2026

„Man lebt zweimal: das erste Mal in der 
Wirklichkeit, das zweite Mal in der Erinnerung.“

Honoré de Balzac
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• Bestattungen aller Art                       
• kirchliche und weltliche Trauerfeiern         

• Erledigung aller Formalitäten                
• Aufgabe Todesanzeigen und             

Danksagungen                               
• Abschiedsfeierlichkeiten und 

Trauerfeiern auch in eigenen  
Räumlichkeiten                            
• Grabpflege                                 

• Wohnungsauflösungen                      
• Trauerbegleitung und Nachsorge

Erreichbar Tag & Nacht        
Tel. 039754 20252             
Tel. 03973 202616

Für die vielen Beweise aufrichtiger Anteilnahme 
durch liebevoll geschriebene Worte, 
Blumen und Geldspenden 
zum Abschied unserer lieben Mutti

Christa Bahl
möchten wir uns auf diesem Wege bei 
allen Verwandten, Freunden, Nachbarn 
und Bekannten recht herzlich bedanken. 

Ein ganz besonderer Dank gilt
dem Bestattungshaus Salomon,
dem Pflegedienst Brunhild Hahn
und der Gaststätte "Zum Dorfteich" in Grambow.

Im Namen aller Angehörigen
Die Kinder und Enkel

Lebehn, im Januar 2026

Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt.  
Ein Mensch, der immer für uns da war, ist nicht mehr.  
Was bleibt, sind dankbare Erinnerungen, die uns niemand nehmen kann.

Danke

Wir sagen herzlichen Dank an alle Verwandten, Freunde, Nachbarn und Bekannten,
die unserer lieben Entschlafenen

Gisela Greif
auf ihrem letzten Weg begleitet haben und ihre Anteilnahme auf so vielfältige Weise bekundeten.

Ein besonderer Dank gilt dem Bestattungshaus Brüssow, der Pastorin Frau Skudlinska,  
der M & M Floristik Gartz, dem Gasthaus „Zum Greif “ und dem Pflegedienst Abendsonne.

Im Namen aller Angehörigen

Lutz Greif

Penkun, im Dezember 2025

Danksagung
Ich möchte mich für die vielen Beileidsbriefe und 
zahlreichen Geldspenden sowie für das ehrende 
Geleit zur letzten Ruhestätte meines Vaters 

Klaus-Peter Lemke
*17.06.1947           † 19.12.2025

bedanken.
Besonderer Dank gilt dem Bestattungshaus
„Pommersches Land“ sowie der 
Trauerrednerin Frau Moritz-Deutschländer.

In stiller Trauer
Sascha Lemke

Löcknitz, im Januar 2026



-A
nz

ei
ge

nt
ei

l-
Amtsblatt Löcknitz-Penkun	 - 44 -� Nr. 01-02/2026

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren, 
aber es ist tröstend zu erfahren, 
wie viel Liebe, Freundschaft und Achtung 
ihm entgegengebracht wurde. 

Wir danken allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten, 
für einen Händedruck, wenn die Worte fehlten, 
für tröstende Worte gesprochen und geschrieben, 
und die Abschied genommen haben von 
unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, 
Oma, Uroma, Tante, Schwester

Elli Heran
die im Alter von 92 Jahren für immer von uns ging.

Ein ganz besonderer Dank gilt
dem Pflegedienst Sodtke & Struck,
dem Cura Seniorencentrum,
und dem Bestattungshaus Salomon.

Im Namen aller Angehörigen
Deine Kinder

Löcknitz, im Januar 2026

Danksagung
Es gibt nichts, was die Abwesenheit eines geliebten 

Menschen ersetzen kann.
Je schöner und voller die Erinnerung, desto härter die Trennung, 

aber die Dankbarkeit schenkt in der Trauer eine stille Freude.
Man trägt das vergangene Schöne 
wie ein kostbares Geschenk in sich.

Dietrich Bonhoeffer

Herzlichen Dank allen, die meinen lieben 
Ehemann und Vater auf seinem letztem 

Weg begleiteten, ihn durch Blumen 
und Geldspenden ehrten und uns durch Wort 

und Schrift ihre Anteilnahme bekundeten. 
Danke für jeden stillen Händedruck und 

jede Umarmung. Die damit zum Ausdruck 
gebrachte Verbundenheit hat uns tief bewegt.

Gerhard Müller
Ein besonderer Dank gilt dem Pflegedienst 

Zeiger, dem Hausarzt Herrn Dipl.-Med. 
A. Sobejko, dem Blumenparadies Petra Drews, 

dem Bestattungshaus Salomon für die Unterstützung in den Tagen 
der Trauer und der würdevollen Ausgestaltung der Trauerhalle 
und des Trauerkaffees sowie Herrn Pfarrer Kischkewitz für die 

tröstenden Wort in der Stunde des Abschieds.

In stiller Trauer
 Irmtraut und Fred Müller

Pampow, im Dezember 2025

Traueranzeigen
,,Es wird nie der richtige Tag 
sein, es wird nie der richtige Zeit-
punkt sein. Es wird nie alles ge-
sagt sein und es wird immer zu 
früh sein. Und doch wird irgend-
wann der Moment kommen, in 
dem wir schweren Herzens eine 
Hand loslassen müssen, ohne 
einen richtigen Abschied neh-
men zu können. Jedoch lassen 
wir nie den Menschen daran los, 
denn mit seinen hinterlassenen 
Spuren bleibt er für immer im 
Herzen.“ Jeder Einzelne weiß, 
wie schwer es ist, von einer ge-
liebten Person Abschied zu neh-
men. Und jeder Einzelne weiß 
ebenso, wie schwierig es ist, die 
passenden Worte für das Lebe-
wohl zu finden. Gerne berät Sie 
LINUS WITTICH zu Ihrer per-
sönlichen Beileidsbekundung.

ABSCHIED NEHMEN - Trauern ist liebevolles Erinnern.

Das einzig Wichtige im Leben 
sind die Spuren von Liebe,  
die wir hinterlassen, 
wenn wir gehen. 
 

Albert Schweitzer  

Danksagung 
 

Von ganzem Herzen sagen wir allen Verwandten, 
Freunden, Nachbarn und Bekannten Danke für jede 
Form der Anteilnahme, welche uns beim Abschied 
von 

Helmar Schoth 
 

entgegengebracht wurde. 

Ein besonderer Dank gilt dem SAPV-Team        
Torgelow, dem Pflegedienst Sodtke & Struck, dem 
Nordland Bestattungshaus, der Trauerrednerin Frau 
Gniffke für die liebevollen Worte und Frau Rusin 
für die würdevolle Gestaltung der Kaffeetafel. 
 

Du wirst uns sehr fehlen. 
 

Im Namen aller Angehörigen 
Katrin Schoth 

Boock, im Dezember 2025 

In der Dunkelheit  
der Trauer leuchten 

die Sterne  
der Erinnerung.
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Möchten Sie Ihr Haus verkaufen?
Dieser Service ist für Sie!

• schnelle Abwicklung
• registrierte Kaufinteressenten
• professionelle Wertermittlung
• Profi Immobilien Video
• virtueller 360° Rundgang
• erstellen des Energieausweises

Ihr regionales Immobilienteam vor Ort!
Seit über 30 Jahren sind wir für Sie im

Uecker-Randow-Gebiet unterwegs.

Chausseestraße 24
17321 Löcknitz

039754 18 96 58
www.horn-immo.de*auf ProventExpert.com

Rothenklempenower Str. 49 a · 17321 Löcknitz
Tel. 039754 20667 ·  Fax 039754 52818
info@randow-gruppe.de · www.randow-gruppe.de

TANKSTELLE

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 6.00 - 19.00 Uhr
Sa.:  7.00 - 16.00 Uhr
So.: 7.00 - 12.00 Uhr

BAUMARKT

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 8.30 - 18.00 Uhr
Sa.:  8.30 - 15.00 Uhr

KOHLENH   NDEL

BAUEN &
WOHNEN
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Immer an die Sturmsicherung denken
Stürme nehmen zu – und ob ein Dach standhält, entscheidet nicht 
nur die Qualität der Ziegel oder einer Photovoltaikanlage, sondern 
vor allem die Windsogsicherung. Besonders ältere Häuser sind ge-

fährdet: Erst seit 2011 schreibt die Fachregel des Deutschen Dach-
deckerhandwerks Sturmklammern auf allen Steildächern vor. Wer 
ein Dach aus der Zeit davor besitzt, sollte es von einem Fachbetrieb 
prüfen lassen. Doch auch moderne Dächer sind nicht automatisch 
sicher. Aufgeständerte Solarmodule erhöhen die Windlast – daher 
empfiehlt es sich, den Bereich rund um die Anlage entsprechend 
zu sichern. Lose oder herabfallende Ziegel gefährden Haus, Nach-
barn und Passanten. Immobilienbesitzende sind daher gesetzlich 
verpflichtet, ihr Dach in einem verkehrssicheren Zustand zu halten. 
Eine bewährte Lösung sind Sturmklammern, die Ziegel dauerhaft 
fixieren. Hersteller wie FOS entwickeln seit über 100 Jahren geprüfte 
Modelle für verschiedene Dachformen.� epr/fos.de/Mein-Dach.
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Ueckerstr. 21 | 17309 Pasewalk | 03973 2299464  
info@hoerakustik-koehn.de
www.hoerakustik-koehn.de

ALLE MAL HERHÖREN!
Wir kümmern uns um ihr Gehör !

JETZT KOSTENLOSEN  
HÖRTEST MACHEN!

Krankenfahrten * Roll-, Tragestuhl- & Liegendfahrten 
* Dialyse- & Rehafahrten * Bestrahlung- & Chemofahrten
Krankenfahrten * Roll-, Tragestuhl- & Liegendfahrten 
* Dialyse- & Rehafahrten * Bestrahlung- & Chemofahrten

FAHRSERVICE
Danny Vollbrecht

0152/06237980
fahrservice-prenzlau@gmx de

www.fahrservice-vollbrecht.de

Hans Müller
RECHTSANWALT

Interessenschwerpunkte
Arbeitsrecht • Verkehrsrecht

Marktberg 12 | 17291 Prenzlau
Tel.: 03984 | 71229 

Immobilienkaufmann 
Ralf Pete 
Tel.: 03973- 4490858
Mobil: 0170-2837799

Unsere Kunden 
     sind die 
    beste Werbung

Ich war rundum zufrieden mit der Abwicklung 

und den Verkauf einer Immobilie. Hierbei hervorzuheben 

ist für mich vor allem die unkomplizierte Kommunikation 

und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Ein zufriedener Kunde sagt Danke – klare 

Weiterempfehlung für BE-PE Immobilien.   

R. Schur aus Strasburg

Maniküre • Pediküre • Henna • Wimpern und Brauenlaminierung 
Wimpernstyling 1:1 / 2-3 D / Wet-Look 

Gesichtsreinigung, Anti-Aging • Pflege- & Feuchtigkeitsbehandlungen

WIR SIND FÜR SIE DA!
Chausseestraße 86

Löcknitz

 0176 80335058
   0173 9592293

individuelle  
kosmetische  

Behandlungen

IN SACHEN 
WERBUNG  
BERATE ICH SIE.
MANUELA KÖPP
Tel: 039931/579-47
E-Mail: m.koepp@wittich-sietow.de

Ab sofort Für Sie Persönlich vor Ort!

UDO PASEWALD
Tel: 0171/971 57-39
E-Mail: u.pasewald@wittich-sietow.de



-A
nz

ei
ge

nt
ei

l-

Nr. 01-02/2026	 - 47 -� Amtsblatt Löcknitz-Penkun

�

Für die Glückwünsche und Blumen zu unserer

diamantenen Hochzeit
möchten wir uns herzlich bedanken.

Ein besonderer Dank geht  
an die Ministerpräsidentin  

Frau Schwesig, an den Landrat 
Herrn Sack und an den  

Bürgermeister der Gemeinde 
Löcknitz Herrn Ebert.

Heinrich und  
Hannelore Steffen
Löcknitz, im November 2025 

Sie möchten zu einem feierlichen familiären Anlass eine Anzeige 
schalten? Sie sind sich aber noch gar nicht sicher, was diese 
beinhalten oder wie sie aussehen soll? Um all diese Fragen zu 
beantworten, ist LINUS WITTICH gerne für Sie der erste An-
sprechpartner. Ob zur Geburt und dessen Danksagung oder eine 
Geburtstagseinladung, für jedes Ereignis finden wir die für Sie 
perfekte Annonce. Außerdem werden Sie bei uns fündig, was 
Hochzeitsjubiläen betrifft, Verlobungs- und Heiratsinserate und 
auch sämtliche Glückwünsche können mit einer unserer Anzeigen 
zum Ausdruck gebracht werden.

Wir möchten uns bei allen Freunden
und Verwandten recht herzlich bedanken
für die Glückwünsche und Geschenke
anlässlich unserer

Goldenen Hochzeit.
Besonderer Dank gilt unseren Kindern
und Familien für die tolle Unterstützung.

Ebenfalls bedanken möchten wir uns
beim Booker SV 62,  
der Gemeindevertretung,
der Ministerpräsidentin von  
Mecklenburg-Vorpommern und  
dem Landrat für die überbrachten Glückwünsche.

Elke und Jürgen Budach

Boock, im Dezember 2025

Familienanzeigen

Für die zahlreichen Glückwünsche  
und Geschenke anlässlich unserer

Diamanthochzeit
möchten wir uns ganz herzlich bei unseren 
Kindern, Enkeln, Urenkeln, Verwandten, Freunden 
und Bekannten bedanken.

Ein weiteres Dankeschön geht an Kameraden 
und Kameradinnen der Freiwilligen Feuerwehr 
Penkun sowie an den Kreisfeuerwehrverband 
Vorpommern-Greifswald.

Gustav & Giesela Fiebelkorn
Penkun, im November 2025

Danke sagen wir allen,  
die uns mit Glückwünschen,

Blumen und Geschenken zu unserer 

Goldenen Hochzeit 
eine Freude bereitet haben.

Es war ein unvergesslicher Tag.

Wolfgang & Birgit Pflug

Friedefeld, 29. November 2025

29.11.2025 50 Jahre
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